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Wettbewerbe
•Hauptlauf 17,8 km

•Walking/Nordic-Walking 9,7 km

•Bambinilauf 500 m M/W 2017 und jünger

•Lauf über 1000 m M/W 2016, 2015, 2014

•Lauf Schüler/Jugend/Aktive 3550 m 

alle Altersklassen ab 2013 und älter

Information Anmeldung

10.03.2024
37. Internationaler

Kaiserstuhllauf

www.tv-ihringen.de
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Apotheken 

Mittwoch, 06.03.2024:   St. Wendelin-Apotheke, Tel.: 07668 - 58 12

 Farbgasse 10, 79291 Merdingen

Donnerstag, 07.03.2024: Kaiserstuhl-Apotheke, Tel.: 07663 - 12 05

 Hauptstr. 67, 79356 Eichstetten

Freitag, 08.03.2024: Kaiserstuhl-Apotheke, Tel.: 07662 - 3 37

 Hauptstr. 3, 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl 

 (Oberrotweil)

Samstag, 09.03.2024: Münster-Apotheke, Tel.: 07667 - 72 99

 Kupfertorstr. 16, 79206 Breisach

Sonntag, 10.03.2024: Rats-Apotheke, Tel.: 07663 - 14 70

 Hauptstr. 4, 79268 Bötzingen

Montag, 11.03.2024:  Rebtal-Apotheke, Tel.: 07664 - 91 07 00

 Im Maierbrühl 3, 79112 Freiburg (Tiengen)

Dienstag, 12.03.2024: Apotheke zum Roten Fingerhut, Tel.: 07668 - 3 17

 Bachenstr. 9, 79241 Ihringen

Mittwoch, 13.03.2024:   Europa-Apotheke, Tel.: 07667 - 94 20 55

 Richard-Müller-Str. 3 C, 79206 Breisach

FEUERWEHR  1 12
Kommandant Ihringen Christoph Rombach 95 23 25
 Mobil 0151 12688914
Stellv. Kdt. Abt. Kdt. Ihringen Torsten Voß 9 96 86 01
Stellv. Kdt. Abt. Kdt. Wasenweiler Marc Engelmann 0160 96304284
Gerätehaus Ihringen  50 14
Gerätehaus Wasenweiler  9 44 81

GRUNDBUCHAMT EMMENDINGEN  07641 9 65 87-600

Kaiserstuhl-Touristik e.V.  Bachenstr. 38 
Telefon: 93 43 • Telefax: 90 81 68 • e-mail: tourist.info@ihringen.de
ÖFFNUNGSZEITEN:  Mo. - Sa.  9.00 - 12.00 Uhr
 Mo. - Di. + Do. - Fr.  15.00 - 18.00 Uhr

Allgemeiner Notdienst
FEUERWEHR, DRK-RETTUNGDIENST / NOTFALLRETTUNG 112
POLIZEINOTRUF  110
Polizeirevier Breisach  07667 9117-0
UNFALLRETTUNG UND KRANKENTRANSPORTE 19222
GIFTNOTRUFZENTRALE FREIBURG  0761 19240
RECHTSANWALT-NOTDIENST  0761 72773
BADENOVA AG CO.KG 
Servicenummer  0800 2838485
Entstörungsdienst (24 Std) 0800 2767767

Sozialdienste
DORFHELFERINNENSTATION Einsatzleitung Frau Weishaar 07663 6083464
PFLEGESTÜTZPUNKT BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD 
An der alten Weberei 2, 79206 Breisach,  07612187-2975
renate.brender@lkbh.de www.lkbh.de/pflegestuetzpunkt
HOSPIZGRUPPE Begleitung Sterbender
Kontaktperson Frau Neunsinger 07668 9143 oder 1401
Vertretung 07667 1864 oder 0151 15548955
INTEGRATIONSFACHDIENST FREIBURG  0711/250832800 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und hörbehinderte 
Arbeitnehmer*innen und deren Arbeitgeber  
SOS Hilfe für Familien e.V.  0160 5520298
Weitere Sozialdienste finden Sie im Internet unter www.ihringenß Leben in...ß Soziale Dienste
 (Auskünfte zu Pflegediensten erhalten Sie in unserem Bürgerbüro)

Bereitschaftsdienst
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst    01801 116116
Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg, Sir-Hans-A.-Krebs-Str. 3, 79106 Freiburg 
Kinder Notfallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstr. 1, 79104 Freiburg

Telefonverzeichnis der Gemeinde
TELEFON: 71 08-0  TELFAX: 71 08-50  E-MAIL: gemeinde@ihringen.de
SPRECHZEITEN:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr
Individuelle Terminvereinbarungen sind nach Rücksprache möglich.

BÜRGERMEISTER Herr Eckerle 71 08-21
Sekretariat/ Gemeindeblatt amtl. Teil Frau Ortolf 71 08-21

HAUPTAMT
Leitung Herr Waßmer 71 08-22
Ordnungsamt/Feuerwehr Herr Hügele 71 08-24 
Integrations- und  
Flüchtlingsbeauftragter
Standesamt/Kinderbetreuung Frau Gündel 71 08-23
Personal/EDV Herr Meyer 71 08-27
 Herr Keil 71 08-28
Flüchtlingsbetreuung Frau Steidle 71 08-64

BÜRGERBÜRO
Meldewesen/Gewerbe/Soziales Frau Rombach 71 08-14
 Frau Steidle 71 08-64
 Frau Zech 71 08-16

SPRECHZEITEN BÜRGERBÜRO: Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
 Di.  14.00 - 18.30 Uhr

RECHNUNGSAMT
Leitung Herr Lehmann 71 08-10
Steuern, Abgaben Frau Plesz 71 08-11
Abwassergebühren (gesplittet) 
Gemeindekasse Herr Gibson 71 08-12
 Frau Motz 71 08-13
Grundbucheinsichtstelle/ 
Rechnungsamt Frau Eble 71 08-17

BAUAMT
Leitung 
Technik/FB Tiefbau Herr Kurze 71 08-30 
Bauverwaltung und Friedhof Frau Tebel 71 08-32 
Technik/FB Hochbau Herr Hildenbrandt   71 08-33 
Verwaltung Frau Langenbacher 71 08-35 
 Frau Hinner 71 08-31 

KLIMASCHUTZ Frau Lea Brockhoff 71 08-42 

BAUHOF 
Verwaltung  9 41 04
WASSER (bnNetze) technische Anliegen 0800 221 26 21 
 Störfälle 0800 276 77 67
ABWASSER (tech. Betriebe) 0151 16359952

RECYCLINGHOF/KLÄRANLAGE  9 08 95 26
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 19.00 Uhr 
 Sa.  9.00 - 13.00 Uhr

BÜCHEREI  9 45 19
ÖFFNUNGSZEITEN:  Di.  16.00 - 20.00 Uhr
Öffnungszeiten während der Schulferien Mi.  16.00 - 19.00 Uhr
werden gesondert veröffentlicht Do.  9.00 - 11.00 Uhr

JUGENDZENTRUM  90 81 23
FORSTAMT  0162/2550711
NATURZENTRUM  71 08-80
SCHWIMMBAD  9 52 96 12
SCHULEN
Neunlinden-Schule Ihringen  9 95 47-0
Kernzeitbetreuung  9 95 47-15
Schulsozialarbeit Axel Schimpff  0151 65723026
Albert-Schule Ihringen  12 72
Mambergschule Wasenweiler  53 80
Kernzeitbetreuung Wasenweiler  0160/99 57 03 27
KINDERGARTEN ARCHE  57 54
KINDERGARTEN HINTERHÖF  13 45
KINDERGARTEN ST. JOSEPH, WASENWEILER 54 43
ORTSVERWALTUNG WASENWEILER
Öffnungszeiten
Bürgerbüro in der Ortsverwaltung
Donnerstag   16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
E-Mail: ov.wasenweiler@ihringen.de  07668 214
Sprechzeiten Ortsvorsteher
Donnerstag                17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
oder nach Vereinbarung   07668 214
E-Mail: isele.mike@ihringen.de oder ov.wasenweiler@ihringen.de
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Gemeinde Ihringen
79241 Ihringen

Die Gemeinde Ihringen sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

•  Bautechniker/ Meister (m/w/d) 
 mit einem Beschäftigungsumfang von 70 -100 %. 

•  Stellvertretende Bauamtsleitung (m/w/d) 
 mit einem Beschäftigungsumfang von 70 -100 %.

•  Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
 mit einem Beschäftigungsumfang von 50 -100 %; 

•  Kassiererin/Kassierer für das Kaiserstuhlbad (m/w/d) 
 mit einem Beschäftigungsumfang 5 – 7 Wochenstunden; 

•  Aushilfskraft als Krankheit- u. Urlaubsvertretung für 
den Recyclinghof

Nähere Informationen zu der Ausschreibung finden Sie unter 
www.Ihringen.de

Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstr. 42, 79241 Ihringen, 
Tel.: 07668/7108-22

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

Begegnungsort Rathausplatz
Das Klimaforum gestaltet zusammen mit dem Bauhof das 
Pflanzenbeet am Rathausplatz um. Gemeinsam schaffen wir 
einen lebendigen, blühenden Begegnungsort mit einladen-
den Sitzmöglichkeiten. Das Rankgerüst für die Kletterpflanzen 
wurde bereits von der Schlosserei Mattmüller montiert. Dem-
nächst wird das Beet mit der Gemeinde-Gärtnerin gemeinsam 
bepflanzt. Der Bauhof wird die Sitzflächen mit Holzdielen be-
planken.

Für diese Aktion wurden bei EDEKA viele Leergutbons von 
Bürgerinnen und Bürgern in die Box eingeworfen. Wir freuen 
uns sehr über die Spendensumme in Höhe von 702,55 € und 
möchten uns bei allen Spenderinnen und Spendern auch im 
Namen von Kerstin Kühl und der Gemeinde Ihringen sehr herz-
lich bedanken!

Ihr Klimaforum Ihringen-Wasenweiler
Gruppe Dorfbegrünung

 

 
 
 
Fachliche Fragen richten Sie bitte an die Einrichtungsleitung: 
Ilona Preininger Tel: 07663/723  

Ihre Bewerbungen bitte per Mail, als Sammel-PDF an:  
Ilona.preininger@kbz.ekiba.de 
 
Detaillierte Informationen finden Sie unter: 
https://www.vsa-online.de/stellenportal/stellenportal-kita/ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Der ev. Kindergarten in Ihringen sucht 
zum 01.09.2024 

eine ständige Stellvertretung (m/w/d)  
mit 80% - 100% 

 
 
 

 

 

 

1000 Jahre Wasenweiler 2025
Zu diesem historischen Anlass planen wir eine Dorfchronik und 
eine Fotoausstellung.
Wer hat noch Bilder von ehemaligen Bauwerken/Gebäuden, 
von Festlichkeiten etc...
Gerne holen wir die Unterlagen bei ihnen ab, sie erhalten diese 
auch zeitnah wieder zurück.
Melden dürfen Sie sich gerne bei Ralf Selinger Handy 
015111747752 oder bei Max Majdecki Handy 016090734531 
Festnetz 07668/1588.
Wir freuen uns über eine rege Beteiligung.
 
Es grüßt das Jubiläums-Komitee
Gez. Max Majdecki
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Stellenangebot 
Marketingfachkraft
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH

 
Die Region Kaiserstuhl-Tuniberg bündelt unter dem Markenna-
men „Naturgarten Kaiserstuhl“ das touristische Angebot von 
13 Städten und Gemeinden mit deren Leistungsträgern. Als 
beliebtes Reiseziel in Südbaden, mit malerischer Landschaft 
sowie einer überregional bekannten Weinwirtschaft und 
Gastronomie, zieht die Region Besucher aus nah und fern an. 
Die Naturgarten Kaiserstuhl GmbH ist für die kontinuierliche, 
strategische Weiterentwicklung und Vermarktung der Region 
verantwortlich und ist gleichzeitig Ideengeber für touristische 
Projekte.
 
Sie möchten Ihre Leidenschaft für Marketing in diese einzigar-
tige Tourismusregion einbringen? Dann bewerben Sie sich zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt als
 

Marketingfachkraft (m/w/d) in Teilzeit (60%)
befristet als Elternzeitvertretung

 
Die weiteren Details zur Stelle entnehmen Sie bitte der voll-
ständigen Stellenausschreibung unter www.naturgarten-kai-
serstuhl.de.
 
Wenn Sie gerne in einem kleinen Team arbeiten und diese 
spannende Herausforderung anspricht, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung bis zum 15.03.2024 an die Naturgarten Kaiserstuhl 
GmbH, Zum Kaiserstuhl 18, 79206 Breisach am Rhein. Bewer-
bungen gerne per E-Mail an: weiss@naturgarten-kaiserstuhl.de 
oder telefonische Rückfragen unter: 07667/9068514 an Ulrike 
Weiß.

Anmeldungen für das Kindergartenjahr 
2024/2025
Wir bitten alle Eltern, deren Kinder im kommenden Kindergar-
tenjahr 2024/2025 das dritte Lebensjahr vollenden und einen 
Platz in einem der vier örtlichen Kindergärten benötigen, die 
Voranmeldung vorzunehmen. Dies betriff t Kinder, die im Zeit-
raum 01.09.2024 bis 31.08.2025 drei Jahre alt werden. 
 
Der Voranmeldebogen steht auf unserer Homepage www.ih-
ringen.de zum Herunterladen zur Verfügung. Die Vormerkung 
für einen Platz im Kindergarten (Ü3) erfolgt ausschließlich über 
die Gemeindeverwaltung.
 
Bitte beachten Sie, dass die Vormerkung ab dem 18. Lebensmo-
nat des Kindes möglich ist.
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Gündel zur Verfügung 
(Tel.07668/7108-23, E-Mail: guendel.michaela@ihringen.de).

Anmeldungen für die 
Kernzeit- und Nachmit-
tagsbetreuung für 
Schuljahr 2024/25

Ab sofort können Anmeldungen für die Kernzeit- und Nachmit-
tagsbetreuung für die Neunlindenschule und die Mamberg-
schule für das Schuljahr 2024/25 vorgenommen werden. Auch 
für Kinder, die bereits für das laufende Schuljahr angemeldet 
sind, muss eine neue Anmeldung erfolgen. 
Anträge erhalten Sie im Bürgerbüro, stehen auf unserer Home-
page unter www.ihringen.de oder auf der Homepage der 
Neunlindenschule unter www.neunlinden-schule.de zur Ver-
fügung. 
Die Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren 
für die verlässliche Grundschule und fl exible Nachmittagsbe-
treuung incl. dem Gebührenverzeichnis zur Satzung fi nden Sie 
ebenfalls auf unserer Homepage unter Bürgerservice. 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Antrag im Rathaus ab. Bei 
weiteren Fragen steht Ihnen Frau Gündel unter 07668/7108-23 
oder E-Mail: guendel.michaela@ihringen.de gerne zur Verfü-
gung.

Information aus dem Bürgerbüro:
Ab sofort können die Lohnsteuerformulare 2023 im Bürgerbüro 
abgeholt werden. 

Ortsverwaltung Wasenweiler geschlossen
Die Ortsverwaltung Wasenweiler ist aufgrund von Urlaub 
vom 11.03. – 28.03.2024 geschlossen. 
Während dieser Zeit können Sie sich gerne an das Bürgerbüro 
in Ihringen wenden. 
Die Sprechstunden des Ortsvorstehers fi nden statt.

Ihre OV Wasenweiler

Fotografi e-Webinar für touristische 
Leistungsträger im Naturgarten 
Kaiserstuhl

Die Naturgarten Kaiserstuhl GmbH bietet zusammen mit dem Part-
ner Lohospo ein Online-Seminar zum Thema Immobilienfotografi e 
für touristische Leistungsträger an. Das Webinar führt Sie durch die 
Besonderheiten der Fotografi e für Unterkünfte. Das Augenmerk 
liegt insbesondere auf der Smartphone-Fotografi e, da selbst diese 
handlichen Taschencomputer die Fähigkeit besitzen, Unterkünfte 
herausragend in Szene zu setzen.

Details:
• Titel: Bessere Bilder, mehr Buchungen - Immobilienfotografi e 

leicht gemacht
• Termin: Dienstag, 19. März 2024 um 18:00 Uhr 
• Teilnahmegebühr: 25 Euro zzgl. MwSt.
• Mehr Infos & Anmeldung unter: https://is.gd/UNp8Cf
 
Über zahlreiche Anmeldungen würden wir uns sehr freuen!

 
UNSERE JUBILARE

80. Geburtstag 
Anlässlich ihres 80. Geburtstags freute sich Frau Gerda Gugel über 
den Besuch von Herrn Bürgermeister Eckerle.
Die Jubilarin konnte die Glückwünsche und ein Geschenk der Ge-
meinde, sowie Glückwünsche der Landrätin entgegennehmen.
Alles Gute und Gesunheit im neuen Lebensjahr
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Information für alle Eltern mit Kinder  
unter 12 Jahren: 
Wie Sie sicherlich schon aus der Presse erfahren haben, wurde der 
Kinderreisepass zum 01.01.2024 abgeschafft.
Kinderreisepässe mit Restlaufzeit behalten ihre Gültigkeit, dürfen 
jedoch nicht mehr verlängert werden.
 
Sie benötigen einen Reisepass oder Ausweis für Ihr Kind nur 
wenn Sie mit diesem ins Ausland reisen. 
Eine generelle Ausweispflicht auch in Deutschland besteht erst 
mit 16 Jahren.
 
Da ein Pass oder Ausweis seine Gültigkeit verliert, wenn die Person 
nicht mehr zweifelsfrei identifiziert werden kann, würden wir Ihnen 
für das Alter zwischen 0 – 4 Jahren raten, so spät wie möglich mit 
aktuellen Lichtbildern zur Antragstellung vorzusprechen. Danach 
empfiehlt es sich das Dokument kritisch auf eine  eindeutige Iden-
tifikation zu betrachten und gegebenenfalls z. B. vor einer Flugrei-
se ein neues Dokument erstellen zu lassen. Bei schon älteren Klein-
kindern ist eine Identifikation meist über einen längeren Zeitraum 
möglich, dennoch gilt auch hier das Kriterium der zweifelsfrei-
en Identifikation.
 
Prinzipiell kann von Geburt an ein Personalausweis oder ein Reise-
pass erstellt werden, dies kommt auf Ihre individuelle Reiseplanung 
an.
Bitte beachten Sie, dass diese Dokumente im Gegensatz zum Kin-
derreisepass von der Bundesdruckerei erstellt werden und Sie 
rechtzeitig vor der Reise zur Antragstellung vorsprechen.
 
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen. Sollten 
noch Fragen offen sein, können Sie uns Mitarbeiterinnen im Bürger-
büro jederzeit ansprechen, wir helfen Ihnen gerne weiter.
 
Ihre Gemeindeverwaltung

Öffentliche Bekanntmachung
Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungsplans im Internet

„Ihringen Süd - Kleinried“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ihringen hat am 04.03.2024 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Ihringen Süd 
- Kleinried“ und den Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten 
Örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen gemäß 
§ 4a (3) i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut im Internet zu veröffentli-
chen.

Ziele und Zwecke der Planung
Die Gemeinde Ihringen möchte den Bereich des südlichen Ortsein-
gangs erweitern und neugestalten. Einerseits sollen die Wünsche 
der Eigentümer des im Süden des Plangebiets befindlichen Win-
zerhofes berücksichtigt werden, die den bisher im Außenbereich 
liegenden Hof langfristig sichern und daher für weitere (z.T. auch 
nicht privilegierte) Nutzungen öffnen wollen. So sollen beispiels-
weise Wohnmobilstellplätze angeboten werden können. Die Ge-
meinde begrüßt diese Erweiterung ihres touristischen Angebots. 
Auch die Absicht der Erweiterung des bestehenden Hofladens wird 
von der Gemeinde mitgetragen. Andererseits entspricht der an der 
Bahn vorhandene Lebensmittelmarkt nicht mehr den heutigen An-
forderungen und soll zu diesem Zwecke an die Gündlingerstraße 
verlagert und vergrößert werden, um die Lebensmittelversorgung 
der Gemeinde Ihringen attraktiver zu machen und langfristig zu si-
chern. Als städtebauliches Bindeglied zwischen diesen neuen Nut-
zungen und dem bestehenden Ortsrand soll der noch unbebaute 
Bereich des Quartiers „Läger Süd“ in den Bebauungsplan mit ein-
bezogenen werden. Im Rahmen der vorliegenden Planung Ihringen 

Süd - Kleinried soll außerdem die Gelegenheit genutzt werden, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Lückenschluss im 
Radwegenetz zwischen Ihringen und Gündlingen zu schaffen. Die 
bereits vorliegende Planung des Fahrradwegs von Ihringen nach 
Gündlingen wird daher in den Bebauungsplan integriert.
Für die geplanten Entwicklungen soll deshalb sowohl der Bereich 
des neuen Lebensmittelmarktstandorts als auch der südlich davon 
gelegene Bereich des Winzerhofes und der unbebaute Teil des Be-
reichs „Läger-Süd“ in einem Bebauungsplan zusammengefasst wer-
den, um die notwendigen planungsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen. Der Bebauungsplan „Ihringen Süd - Kleinried“ muss im Re-
gelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt werden. Die Planung 
verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:
• Langfristige Sicherung der Grundversorgung der Gemeinde
• Verbesserung des touristischen Angebots der Gemeinde
• Langfristige Sicherung des Winzerhofes durch ergänzende Angebote
• Südliche Ergänzung des Quartiers Läger-Süd
• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
• Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
• Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen („Stadt der kurzen Wege“)
• Lückenschluss des Fahrradwegenetzes von Ihringen nach Günd-

lingen sowie fußläufige und Rad-Anbindung des Plangebiets 
nach Norden (Ortsmitte)

Das Plangebiet, mit einer Größe von ca. 3,35 ha, befindet sich am 
südlichen Ortsrand der Gemeinde Ihringen. Das Plangebiet wird 
von der Gündlingerstraße im Westen begrenzt. Die Tunibergstra-
ße teilt das Plangebiet im nördlichen Teilbereich. Das Plangebiet 
schließt im Norden an den bestehenden Ortsrand und im Westen an 
das bestehende Gewerbegebiet „Hinterschwemme“ an. Im Plange-
biet befinden sich derzeit landwirtschaftliche Flächen in Form von 
Obstanlagen und zum Teil Acker- und Grünflächen. Zudem befin-
den sich im südlichen Teilbereich des Plangebiets die Gebäude des 
bestehenden Winzerhofs.
 
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 17.10.2022. Der Planbereich ist 
im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften
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Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschrif-
ten werden mit Begründung und Umweltbericht mit spezieller ar-
tenschutzrechtlicher Prüfung sowie folgenden Fachgutachten:
• Schalltechnische Untersuchung,
• Untersuchung zu den Geruchsimmissionen,
• Geotechnischer Bericht mit Anlagen, Entwässerungskonzept,
• Verkehrsuntersuchung mit Anlage,
• Verträglichkeitsuntersuchung Verlagerung Lebensmittelmarkt und
• Standortalternativenprüfung Lebensmittelmarkt
vom

07.03.2024 bis einschließlich 10.04.2024  
(Veröffentlichungsfrist)

auf der Homepage der Gemeinde Ihringen unter https://www.ih-
ringen.de/rathaus-und-buergerservice/oeffentliche+bekanntma-
chungen/bauleitplanung im Internet veröffentlicht.
Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle 
Unterlagen innerhalb der oben genannten Frist auch beim Bauamt 
im Rathaus der Gemeinde Ihringen, Bachenstraße 42, 79241 Ihrin-
gen, während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die DIN-Vorschriften, auf die in den 
textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, bei der Verwal-
tungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden 
kann, zur Einsicht bereit gehalten werden. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar 
und Bestandteil der ausgelegten Unterlagen:
• Umweltbericht mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung 

vom August 2023 (Landschaftsökologie + Planung, Gaede und Gil-
cher Partnerschaft, Landschaftsplaner, Freiburg) Diese Unterlagen 
enthalten die folgenden Arten umweltbezogener Informationen mit 
folgenden Darstellungen wesentlicher Auswirkungen und Maßnah-
men zur Minderung und zum Ausgleich dieser Auswirkungen:

1. auf die Flora und Fauna:
a) Eingriffe: es werden Biotoptypen von sehr geringer bis 

hoher Wertigkeit in Anspruch genommen und Bäume ent-
fernt. Es werden Lebensstätten von Fledermäusen, Vögeln, 
Eidechsen und Insekten zerstört oder beeinträchtigt.

b) Vermeidungsmaßnahme: So weit möglich, sollen vorhande-
ne Bäume erhalten werden.

c) Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets: 
Pflanzung von Hecken und Bäumen. Für nicht innerhalb des 
Plangebiets kompensierbare Eingriffe werden Obstgehölze 
gepflanzt.

d) Das restliche Ausgleichsdefizit wird durch Abbuchung vom 
Ökokonto der Gem. Ihringen beglichen.

f) Für die o.g. Arten und Artengruppen werden im Umfeld Er-
satzlebensräume geschaffen (Pflanzung von Obstgehölzen 
als Habitat für Vögel und Fledermäuse, Anlage von Eidech-
senbiotopen).

2. auf den Boden:
a) Eingriffe: es werden Böden mittlerer bis höherer Wertigkeit 

durch Überbauung und Versiegelung in Anspruch genommen.
b) Durch Vermeidungsmaßnahmen wie sachgerechte Behand-

lung und Lagerung des Bodens kann der erhebliche Eingriff 
vermindert werden.

c) Da ein Ausgleich verbleibender erheblicher Eingriffe im 
Geltungsbereich des B-Plans nicht möglich ist, wird das 
Ausgleichsdefizit durch Abbuchung vom Ökokonto der Ge-
meinde Ihringen beglichen.

3. auf die Landschaft:
a) Eingriffe: Die Entfernung der Vegetation und die Erstellung 

neuer Baukörper sind geeignet, das Erscheinungsbild der 
Landschaft zu verändern. Die anschließende bereits vorhan-
dene Bebauung und die stark eingeschränkten Sichtbezie-
hungen reduzieren jedoch das Maß der Beeinträchtigung.

b) Durch Vermeidungsmaßnahmen wie die Pflanzung von Bäu-
men und Sträuchern zur Begrünung und Eingrünung kann 
der Eingriff vermindert werden.

c) Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

4. auf die Lufthygiene:
a) Beeinträchtigungen der Lufthygiene durch angrenzende 

Tierhaltung.
b) Vermeidungsmaßnahmen: in den betroffenen Bereichen 

werden keine dauerhaften Aufenthaltsbereiche eingerich-
tet.

c) Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

5. auf das Klima: 
a) Eingriffe: Durch die geringe Größe des Baugebietes ist die 

Auswirkung auf das Klima und die Durchlüftung gering. In 
Bezug auf den Wärmehaushalt ist lokal begrenzt von einer 
Verschlechterung des thermischen Milieus durch Flächen-
versiegelung und der damit verbundenen Wärmebelastung 
auszugehen.

b) Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfolgt 
eine Durchgrünung des Gebiets mit Bäumen und Hecken, 
Verwendung wasserdurchlässiger Beläge, Dachbegrünung 
(wo technisch möglich), sowie die Beschattung von Park-
platzflächen durch Photovoltaik-Anlagen.

c) Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

6. auf den Menschen: 
a) Eingriffe: Bei den gewerblichen Schallimmissionen werden 

die Grenzwerte werden nicht überschritten. Beim Straßen-
verkehrslärm werden die Grenzwerte der 16. BImschV nicht 
überschritten.

b) Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

7. auf das Wasser:
a) Eingriffe: Die Versickerung und Retention von Wasser wer-

den durch Überbauung und Versiegelung verringert.
b) Durch Vermeidungsmaßnahmen wie die Verwendung was-

serdurchlässiger Beläge, Dachbegrünung (wo technisch 
möglich) und Anlage von Versickerungsmulden können er-
hebliche Eingriffe vermieden werden.

c) Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

8. auf Kulturgüter: 
a) Eingriffe: Es ist nicht auszuschließen, dass durch die Boden-

bewegungen innerhalb der Baufenster Kultur- und Sachgü-
ter archäologischer Herkunft berührt werden.

b) Vermeidungsmaßnahmen: Um Bauverzögerungen zu 
vermeiden, sollen frühzeitig archäologische Voruntersu-
chungen (Bagger-Sondierungen) durch das Landesamt für 
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) 
durchgeführt werden.

c) Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

• Schalltechnische Untersuchung vom 11.09.2023 (Dr.-Ing. Frank 
Dröscher, Technischer Umweltschutz, Ingenieurbüro, Tübingen) 
In der Untersuchung werden die Schalleinwirkungen aus dem 
Betrieb der bestehenden gewerblichen Nutzungen und der im 
Plangebiet vorgesehenen gewerblichen Nutzung sowie aus dem 
Straßenverkehr innerhalb des Plangebiet ermittelt und bewertet.

• Untersuchung zu den Geruchsimmissionen vom 11.09.2023 
(Dr.-Ing. Frank Dröscher, Technischer Umweltschutz, Ingenieur-
büro, Tübingen) Die Untersuchung ermittelt und bewertet die 
Geruchsimmissionen durch den Betrieb der Tierhaltungen des 
Waidhofs, einer nicht landwirtschaftlichen Pferdehaltung sowie 
des Burgunderhofes.

• Geotechnischer Bericht vom 27.01.2023 (HPC AG, Karlsruhe) In 
dem Gutachten werden die Baugrundverhältnisse sowie die Ver-
sickerungsfähigkeit untersucht.

• Entwässerungskonzept vom 23.10.2023 (cp.plan, Oberkirch) 
Das Konzept erläutert wie mit dem Schutzwasser und dem anfal-
lenden Niederschlagswasser umgegangen werden soll, zudem 
werden Hinweise zur Regenwassernutzung und zum Überflu-
tungsschutz gegeben.

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden um-
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weltbezogenen Stellungnahmen:
• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Gesund-

heitsschutz, Stellungnahme vom 06.12.2022: Es bestehen keine 
hygienischen Bedenken. Hinweis zur Trinkwasserversorgung.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Na-
turschutz, Stellungnahme vom 06.12.2022: Zur Offenlage Um-
weltbericht ausarbeiten und Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung, 
Biotoptypenkartierung und Ausgleichskonzept sowie arten-
schutzrechtliche Prüfung vorlegen. Nicht heimische Baumarten 
mit geringer ökologischer Funktion in der Bilanzierung berück-
sichtigen.  Externe Ausgleichsmaßnahmen vertraglich sichern.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Natur-
schutz, Stellungnahme vom 13.12.2023: Die Untere Naturschutz-
behörde kann daher auf Grundlage der eingereichten Unterlagen 
dem Bebauungsplan nicht zustimmen und fordert eine entspre-
chende Überarbeitung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. 
Für die Bewertung des Eingriffs in das Schutzgut Pflanzen, Tiere 
und ihre Lebensräume ist die gesamte Fläche und somit alle Bio-
toptypen zu berücksichtigen.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Umwelt-
recht / Wasser und Boden, Stellungnahme vom 06.12.2022: Es 
liegen für alle Flurstücke des Plangebiets Bodenschätzungsdaten 
vor. Eine Vorbelastung kann nicht abgeleitet werden, dies ist im 
Umweltbericht zu berücksichtigen. In den Bebauungsvorschriften 
sind Vorgaben zur Dachbegrünung und/oder versickerungsfähi-
gen Belägen zu ergänzen. Es wird empfohlen ein Bodenschutz-
konzept so früh wie möglich zu integrieren. Die Altablagerung 
„Tankgraben“ ist zu berücksichtigen.  Überschneidung des Was-
serschutzgebietes mit dem südlichen Bereich des Radwegs. Aus-
sagen zur Abwasserbeseitigung sind nachzureichen.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Umwelt-
recht / Wasser und Boden, Stellungnahme vom 13.12.2023: Ein Bo-
denschutzkonzept ist rechtzeitig vor Baufeldfreimachung der Un-
teren Bodenschutzbehörde vorzulegen. Darüber hinaus ist eine 
sachkundige bodenkundliche Baubegleitung zu beauftragen. Die 
Inhalte des Bodenschutzkonzeptes sind mit der Unteren Boden-
schutzbehörde vorab abzustimmen.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Gewer-
beaufsicht, Stellungnahme vom 06.12.2022: Kann zu einem Nut-
zungskonflikt mit dem als WA ausgewiesenen Gebiet kommen. 
Die einwirkenden und ausgehenden Lärmemissionen sollten 
schalltechnisch untersucht werden. Tierhaltungsbetriebe in der 
Nähe des Plangebiets. Untersuchung der einwirkenden Geruch-
semissionen.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Gewer-
beaufsicht, Stellungnahme vom 13.12.2023: Die Anregungen der 
Gewerbeaufsicht aus der frühzeitigen Beteiligung, insbesonde-
re zu Lärm- und Geruchsemissionen sowie Erdmassenausgleich, 
wurden aufgegriffen.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Wirt-
schaft und Klima, Stellungnahme vom 06.12.2022: Festsetzung zu 
begrünten Flach- und Pultdächern wird begrüßt. Substrathöhe 
von 15 cm ist sinnvoll, um Niederschlagswasser merklich zu Zwi-
schenspeichern zu können. Im Sinne der Klimaanpassung Hinweis 
zur Materialität und hellen Farbe der Gebäude in die örtlichen 
Bauvorschiften aufnehmen.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Wirt-
schaft und Klima, Stellungnahme vom 13.12.2023: Forderung der 
Festsetzung einer Dachbegrünung im Sondergebiet SO1 Lebens-
mittelmarkt. Empfehlung einer Fassadenbegrünung im Sonder-
gebiet SO1 Lebensmittelmarkt.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Land-
wirtschaft, Stellungnahme vom 06.12.2022: Insgesamt fast 30 Flur-
stücke der Vorrangflur Stufe I betroffen. Diese sind der landwirt-
schaftlichen Produktion vorzuhalten. Neue Wohngebiete sollten 
aufgrund der Gerüche nicht zu nah an bestehende viehhaltende 
Landwirtschaftsbetriebe heranrücken. Entwicklungsmöglichkei-
ten landwirtschaftlicher Betriebe berücksichtigen.

• Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – Fachbereich Land-
wirtschaft, Stellungnahme vom 13.12.2023: Die Entscheidung 
über die im Übergang zum Außenbereich noch zulässigen Immis-

sionswerte trifft die zuständige untere Immissionsschutzbehörde. 
Es wird die Gefahr gesehen, dass Konflikte zwischen Tierhaltung 
mit Bestandsschutz und gesunden Wohnverhältnissen auf die 
nachgeordnete Ebene des Einzelbauantrags verlagert werden.

• Landesnaturschutzverband BW, Stellungnahme vom 13.12.2022: 
Die Planung wird kritisch gesehen und in jetziger Form abge-
lehnt. Der Flächenverbrauch der Region wird seit Jahren kritisiert. 
Der verdolte Krebsbach sollte so weit wie möglich geöffnet wer-
den. Parkplatzflächen mit versickerungsfähigen Materialien. Der 
Ausbau des Radweges Richtung Gündlingen wird unterstützt.

• Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V., Stellungnah-
me vom 14.12.2023: Die rechnerische Ermittlung der Geruchsim-
missionen beziehen sich auf den aktuellen Stand der Tierhaltung. 
Eine mögliche betriebliche Entwicklung wird hier nicht berück-
sichtigt. Es gilt unbedingt zu verhindern, dass bestehende und 
genehmigte landwirtschaftliche Nutzungen und Betriebe von 
dem geplanten Vorhaben in ihren betrieblichen Entwicklungs-
möglichkeiten eingeschränkt werden.

• Gemeinde Bötzingen, Stellungnahme vom 19.12.2022: Die Bebau-
ung darf in keinem Fall zu einer Verschlechterung der Hochwas-
sersituation der Unterlieger führen. Es ist für eine geeignete und 
ausreichende Rückhaltung von Oberflächenwasser zu sorgen.

• Gemeinde Bötzingen, Stellungnahme vom 15.11.2023: Von der 
Gemeinde Ihringen ist sicherzustellen, dass die Bebauung in kei-
nem Fall zu einer Verschlechterung der Hochwassersituation der 
Unterlieger führt.

• Gemeinde Merdingen, Stellungnahme vom 20.12.2023: Durch 
die Planung gehen einerseits ökologisch hochwertige land-
wirtschaftliche Flächen verloren, andererseits werden die kli-
matischen Verhältnisse durch den hohen Grad an Versiegelung 
deutlich verschlechtert. Gerade im Hinblick auf die vom Bundes-
verfassungsgericht in dem Beschluss vom 24.03.2021 zur Genera-
tionengerechtigkeit im Klimaschutz gemachten Anforderungen 
an alle staatlichen Ebenen, ist die vorliegende Planung kritisch zu 
prüfen.

• Person 1, Stellungnahme vom 28.11.2022: Es wird befürchtet, dass 
die von den geplanten Vorhaben ausgehenden Lärmimmissio-
nen die zulässigen gesetzlichen Grenzwerte überschreiten und 
die bisherige Nutzung des Hofs insbesondere im Hinblick auf die 
Ferienwohnungen beeinträchtigen.

• Person 3, Stellungnahme vom 11.12.2022: die systematische Über-
bauung von Grünflächen nimmt inzwischen besorgniserregende 
Ausmaße an. Heimische Baumarten verwenden. Wesentlich mehr 
Baumstandorte im Bebauungsplan festlegen.

• Person 1, Stellungnahme vom 10.12.2023: Im Urbanen Gebiet 
erfolgt voraussichtlich eine entsprechende Versiegelung von 
Boden wie in städtischen Vierteln mit Verlust entsprechender 
Grünflächen. Die künftigen Bewohner des Quartiers werden mit 
stadtähnlichem Lärm leben müssen. Es ist zu befürchten, dass 
eine erhebliche Geräuschbelästigung aus dem Gebiet in das 
Wohngebiet "Läger" hineingeben wird.

• Person 2, Stellungnahme vom 08.12.2023: Direkt an das Plange-
biet angrenzenden landwirtschaftliche Betriebe werden in ihrer 
Existenzgrundlage gefährdet. Ein Urbanes Gebiet lässt höhere 
Lärmschutzwert zu, daher ist ein erweitertes Gewerbegebiet zu 
befürchten.

• Person 3, Stellungnahme vom 14.12.2023: Es sind erhebliche Ge-
ruchsbelästigungen nicht auszuschließen. Die Geruchsimmissi-
onen sind als jährliche Geruchswahrnehmungshäufigkeiten zu 
bestimmen. Das Thema Flora und Fauna und Fledermausarten 
sowie Vögel ist in der Planung des Urbanen Gebiets hinsichtlich 
Baufenster, Nutzung, Schall, Gebäudehöhe (Abstand) zu berück-
sichtigen.

• Person 4, Stellungnahme vom 14.12.2023:  Die Ausweisung eines 
Allgemeinen Wohngebiets war nicht möglich, da auf das Gebiet 
nördlich der Tunibergstraße Geräuschimmissionen, die von dem 
geplanten EDEKA-Markt und von dem östlich hieran angrenzen-
den Gewerbegebiet herrühren, einwirken würden die die inso-
fern maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA-Lärm erheblich 
überschreiten. Die Schalltechnische Untersuchung unterliegt me-
thodischer Mängel.
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Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Gemeinde Ihringen abgegeben werden. Die Stellungnahmen 
sollen elektronisch übermittelt werden (z.B. E-Mail), können aber 
bei Bedarf auch auf anderem Weg (z.B. schriftlich oder zur Nieder-
schrift) abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben können.

Ihringen, 06.03.2024
 
gez. Benedikt Eckerle
Bürgermeister

 

Öffentliche Bekanntmachung
Veröffentlichung des Entwurfs des Bebauungsplans und

der örtlichen Bauvorschriften „Scherkhofen“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ihringen hat am 04.03.2024 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans „Scherkhofen“ 
und den Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten Örtlichen 
Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, die Offenlage nach § 3 
Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffentlichen.

Ziele und Zwecke der Planung
Für den Bereich der Grundstücke Flst. Nr. 194 und 195 an der Scherk-
hofenstraße wurden Bauwünsche geäußert, die mehrheitlich vom 
Gemeinderat abgelehnt wurden, da diese unteranderem eine Be-
bauung im rückwärtigen Bereich vorsehen. Das geplante Vorha-
ben fügt sich bereits nach § 34 BauGB nicht vollständig in die Ei-
genart der näheren Umgebung hinsichtlich der zu überbauenden 
Grundstücksfläche ein, soweit es die bisherige hintere Baugrenze 
für eine rückwärtige Bebauung überschreitet. Dabei bildet die hin-
tere Baugrenze von der Scherkhofenstraße aus, die Rückwand des 
bestehenden Wohngebäudes (Scherkhofenstraße 23a auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 196/1). Der Gemeinderat sieht die Gefahr, dass 
die rückwärtigen Bereiche, die einst als private Grünflächen (mit der 
Zweckbestimmung Hausgärten) vorgesehen waren, nachverdichtet 
werden könnten, und damit die Qualität dieser Freiräume verloren 
geht.

Mit dem Entwurf für die Änderung des Bebauungsplans „Wurzel-
brunnen-Kammerten“ aus dem Jahr 2006 wurde die Planungsab-
sicht erarbeitet die rückwärtigen Bereiche als nicht überbaubare 
Fläche zu erhalten. Es handelt sich hierbei um eines der „grünen 
Augen“, die in für Ihringen typisches Element darstellen und die 
bereits im Gemeindeentwicklungskonzept thematisiert und als 
erhaltenswert eingestuft wurden. So wurde für den rückwärtigen 
Bereich der Grundstücke Flst. Nr. 194 und 195 ausdrücklich keine 
Bebauung vorgesehen. Auch der rückwärtige Bereich des Grund-
stücks Flst. Nr. 196/1, auf dem sich das bestehende Wohngebäude 
Scherkhofenstraße 23a befindet, sollte darin nicht als überbaubare 
Fläche festgesetzt werden. Das Gebäude wird als städtebauliche 
Fehlentwicklung gesehen und auf den Bestandsschutz reduziert. Es 
soll keine städtebauliche Folgewirkung verursachen.
Für den Bereich „Scherkhofen“ soll ein Bebauungsplan der Inne-
nentwicklung nach § 13a BauGB neu aufgestellt werden, um einer 
unbegrenzten und unkontrollierten Nachverdichtung wie in städ-
tischen Ballungsräumen entgegenzuwirken und die traditionelle 
dörfliche Struktur Ihringens aufrecht zu erhalten. Die Planung ver-
folgt im Wesentlichen folgende Ziele:
• Sicherung der städtebaulichen Ordnung
• Vermeidung unerwünschter Fehlentwicklungen

• Maßvolle Nachverdichtung im vorderen Bereich der Grundstücke 
entlang der bestehenden Straßen (Maienbrunnenstraße, Scherk-
hofenstraße und Bärengasse)

• Freihaltung der rückwärtigen noch unbebauten Grundstücksteile 
zur Sicherung der Grünräume für die Wohnqualität wie auch für 
das Kleinklima

• Aufrechterhaltung der traditionellen dörflichen Struktur
• Absicherung der Sanierungsziele innerhalb des Sanierungsge-

biets

Das Plangebiet, mit einer Größe von ca. 2,35 ha, befindet sich im öst-
lichen Bereich der Gemeinde Ihringen. Im Norden des Plangebiets 
schließt sich die Maienbrunnenstraße an, im Westen die Scherkho-
fenstraße. Umgeben von Wohnbebauung befindet sich eine als pri-
vate Gärten genutzte Grünfläche.
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 25.07.2022. Der Planbereich ist 
im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Der Bebauungsplan „Scherkhofen“ wird im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt. Die Aufstellung des Bebauungsplans „Scherkhofen“ erfolgt 
als sogenannter einfacher Bebauungsplan, d. h., dass sich im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans, der die Voraussetzungen nach § 
30 (1) BauGB nicht erfüllt, die Zulässigkeit von Vorhaben vorrangig 
nach den Festsetzungen des Bebauungsplans und im Übrigen nach 
§ 34 BauGB richtet. Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben.
Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschrif-
ten wird mit Begründung sowie Umweltbeitrag vom

07.03.2024 bis einschließlich 10.04.2024  
(Veröffentlichungsfrist)

auf der Homepage der Gemeinde Ihringen unter https://www.ih-
ringen.de/rathaus-und-buergerservice/oeffentliche+bekanntma-
chungen/bauleitplanung im Internet veröffentlicht.
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Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle 
Unterlagen innerhalb der oben genannten Frist auch beim Bauamt 
im Rathaus der Gemeinde Ihringen, Bachenstraße 42, 79241 Ihrin-
gen, während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die DIN-Vorschriften, auf die in den 
textlichen Festsetzungen Bezug genommen wird, bei der Verwal-
tungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden 
kann, zur Einsicht bereit gehalten werden.

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Gemeinde Ihringen abgegeben werden. Die Stellungnahmen 
sollen elektronisch übermittelt werden (z.B. E-Mail), können aber 
bei Bedarf auch auf anderem Weg (z.B. schriftlich oder zur Nieder-

schrift) abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des 
Verfassers zweckmäßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben können.
 
Ihringen, 06.03.2024
 
gez. Benedikt Eckerle
Bürgermeister

Verkehrsbeschränkungen in Ihringen und Wasenweiler
(aktuell Online auf www.ihringen.de)
Wo Wann Was
Ihringen
Ihringen, Wirtschaftsweg höhe  Sonnenhof 29.11.2023 - 08.03.2024 

für max. 4 Wochen
Vollsperrung eines Wirtschaftweges (in mehreren Ab-
schnitten)

Ihringen, Kirchstraße und  Schulweg 15.01 - 31.05.2024 Vollsperrung in der Kirchstraße und im Schulweg 
(Breitbandausbau)

Ihringen, Breisacher Straße 20 12.01 - 17.05.2024 Aufstellung eines Gerüst auf dem Gehweg im Zuge 
der Breisacher Straße (L 114)

Ihringen, Wasenweilerstraße 19 02.02 - 08.03.2024 Aufstellung eines Gerüst am Anwesen Wasenweiler 
Straße 19 (L114)

Ihringen, Glänzerweg 1 09.02 - 08.03.2024   
für  max. 5 Tage

Vollsperrrung im Glänzerweg und halbseitige Sper-
rung der Straße Am Krebsbach

Ihringen, Blumenstraße 6 20.02. - 08.03.2024 
für max. 5 Tage

Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung in der Blu-
menstraße

Ihringen, Wasenweilerstraße 6 20.02. - 08.03.2024 für 
max. 1 Tag

Gehwegsperrung in der Wasenweilerstraße (L114)

Ihringen, Maienbrunnenstraße 74 23.02. - 22.03.2024 
für max. 1 Tag

Halbseitige Sperrung im Zuge der Maienbrunnenstra-
ße

Ihringen, Bereich Sparkasse und Breisacher Straße 3 23.02. - 22.03.2024 
für max. 1 Tag

Gehwegsperrung im Zuge der Breisacher Straße (L114)

Wasenweiler
Wasenweiler, Neunkircherstraße 08.01 - 29.03.2024 Vollsperrung der Neunkircherstraße (Breitbandaus-

bau)
Wasenweiler, Neumattenstraße 01.03. - 03.05.2024 

(Beginn nach Abschluss 
der Arbeiten in  

Neunkircherstraße)

Vollsperrungen und halbseitige Sperrung der Neu-
mattenstraße (Breitbandausbau)

Informationen zu Verkehrsbeschränkungen angrenzender Gemeinden

MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES

A U S S C H R E I B U N G
Nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz ist über die Geneh-
migung zur Veräußerung nachstehenden Grundeigentums zu ent-
scheiden:
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Walzloch
Flst.Nr.: 2118, Fläche: 1358 m², Nutzung: Weinbau
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Vordere Himmelburg
Flst.Nr.: 2051, Fläche: 1243 m², Nutzung: Weinbau
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Walzloch
Flst.Nr.: 2119, Fläche: 1659 m², Nutzung: Weinbau

 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Vordere Himmelburg
Flst.Nr.: 2050, Fläche: 823 m², Nutzung: Weinbau
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Vordere Himmelburg
Flst.Nr.: 2030/1, Fläche: 858 m², Nutzung: Weinbau
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Vordere Himmelburg
Flst.Nr.: 2030, Fläche: 1063 m², Nutzung: Weinbau
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Vordere Himmelburg
Flst.Nr.: 2030/3, Fläche: 1091 m², Nutzung: Weinbau
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Vordere Himmelburg
Flst.Nr.: 2030/2, Fläche: 1056 m², Nutzung: Weinbau
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Vordere Himmelburg
Flst.Nr.: 2049, Fläche: 288 m², Nutzung: Weinbau
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Gemarkung: Ihringen, Gewann: Vordere Himmelburg
Flst.Nr.: 2040, Fläche: 289 m², Nutzung: Weinbau
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Walzloch
Flst.Nr.: 2120, Fläche: 1570 m², Nutzung: Weinbau
 
Gemarkung: Ihringen, Gewann: Vordere Himmelburg
Flst.Nr.: 2029, Fläche: 1041 m², Nutzung: Weinbau
 
Aufstockungsbedürftige Landwirte können ihr Interesse unter An-
gabe der Kaufpreisvorstellung dem Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Europaplatz 3, 79206 Breisach bis zum 13.03.2024 
schriftlich mitteilen.
 
Bitte folgendes Aktenzeichen angeben: 580-K 3120 GV-2024-0134

Öffentliche Bekanntmachung
vom 27.02.2024
 
Flurbereinigung Vogtsburg-Oberrotweil (Lerchenberg)
 

Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen  
der Umweltverträglichkeitsprüfung
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald -untere Flurbereini-
gungsbehörde- gibt hiermit auf Grund von §§ 18-21 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) das Vorhaben:

Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sowie 
Änderung, Verlegung oder Einziehung vorhandener Anlagen 
in der Flurbereinigung Vogtsburg-Oberrotweil (Lerchenberg) 
öffentlich bekannt.
Hierzu liegen die Entwürfe (Stand 14.11.2023) der Wege- und 
Gewässerkarte mit Landschaftskarte und Erläuterungsbericht, 
(inkl. UVP-Bericht nach § 16 UVPG) sowie die ÖRA und die Natu-
ra 2000-Verträglichkeitsprüfung einen Monat lang im Rathaus in 
Vogtsburg-Oberrotweil zur Einsicht aus.

Am 09. April 2024 ist ein Beauftragter des Landratsamts -untere 
Flurbereinigungsbehörde- von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Rathaus 
in Vogtsburg-Oberrotweil anwesend, um Auskünfte zu erteilen.

Zusätzlich kann die Bekanntmachung mit Karten und Berichten auf 
der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und Landent-
wicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.de/4759) sowie auf dem 
zentralen Internetportal nach § 20 UVPG (www.uvp-verbund.de) 
eingesehen werden.
 
Während der einmonatigen Auslegung und einem weiteren Monat 
können zu dem Vorhaben bei der gemeinsamen Dienststelle Flur-
neuordnung der Landratsämter Breigau-Hoch-schwarzwald und 
Emmendingen: Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg, oder bei jeder 
anderen Stelle des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald, Sitz 
in Freiburg umwelterhebliche Anregungen und Bedenken vorge-
bracht werden.

Die Anregungen und Bedenken werden geprüft. Über die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens entscheidet unter Berücksichtigung des Er-
gebnisses dieser Prüfung nach Abschluss der Planung die obere 
Flurbereinigungsbehörde durch Planfeststellungsbeschluss oder 
Plangenehmigung. Die Öffentlichkeit wird über diese Entscheidung 
unterrichtet werden.
 
gez. Ottinger       D.S.

Abgabe von Schadstoffen beim Schadstoffmobil
Am Freitag, 08.03.2024 findet auf dem Parkplatz vor der Kai-
serstuhlhalle in der Zeit von 09.30 - 12.00 Uhr eine Schadstoff-
sammlung durch die ALB statt. 
Es werden nur Sonderabfälle aus privaten Haushalten und aus an 
die öffentliche Müllabfuhr angeschlossenen Kleingewerbebetrie-
ben in haushaltsüblichen Mengen angenommen.
Die Abfälle sind in dicht verschlossenen und intakten Behältnissen 
anzuliefern. Wenn sich die Abfälle nicht mehr in der Originalverpa-
ckung befinden oder das Etikett nicht mehr lesbar ist, sind die Stoffe 
durch den Anlieferer möglichst genau zu beschreiben.
Bitte Schadstoffe niemals außerhalb der Annahmezeiten ab-
stellen. Gefahr für Kinder und Tiere!
 
Folgende Schadstoffe werden beim Schadstoffmobil ange-
nommen 
• Abbeiz- und Ablaugmittel
• Altmedikamente
• Altöl (max. 5 Liter)
• Akkus 
• Autobatterien 
• Batterien und Knopfzellen
• Brems- und Kühlflüssigkeit 
• Chemikalien organisch/anorganisch
• Dispersions-/Wandfarbe flüssig/pastös: Nur bis max. 5 Farbei-

mern mit insgesamt max. 75 Litern
• Desinfektionsmittel
• Farben und Lacke flüssig/pastös: (leere, pinselreine Farbeimer in 

den Gelben Sack)
• Getriebe- und Hydrauliköle   
• Holzschutzmittel 
• Klebstoffe
• Kondensatoren - PCB-haltig   
• Laugen 
• Leuchtstoffröhren/Energiesparlampen/ LED-Lampen
• Lithium-Ionen-Akkus (Gerätebatterien), bitte Pole abkleben!
• Lösemittel 
• Metall- und Kunststoffbehälter mit anhaftenden Schadstoffen 
• ölverunreinigte Stoffe: Filter, Lappen, etc.
• Pflanzenschutzmittel 
• Quecksilberhaltige Produkte
• Reinigungsmittel
• Säuren 
• Schädlingsbekämpfungsmittel
• Spraydosen mit gefährlichen Resten 
• Feuerlöscher (max. 3 Stück)
 
Folgende Stoffe werden beim Schadstoffmobil NICHT ange-
nommen  
• Aluminium- und magnesiumhaltige Stäube, Pulver oder Legie-

rungen 
• CO2 Patronen: an den Handel zurückgeben 
• Dispersions-/Wandfarbe ausgetrocknet. Die trockenen Farbres-

te über das Restmüllgefäß entsorgen, die leeren Farbeimer in den 
Gelben Sack geben

• Infektiöse Abfälle: gebrauchte Injektionsnadeln und Kanülen in 
einem dicht verschlossenen Gefäß in den Restmüll geben 

• Katalysatoren: Rückgabe an Händler oder Hersteller 
• Piktrinsäure in fester Form oder ähnliche Explosivstoffe und Mu-

nition: abzugeben bei der örtlichen Polizeistelle nach vorheriger 
Absprache

• Radioaktive Abfälle
  
Hinweis: 
Sie können Ihre Schadstoffe auch bei den Sammlungen in Nachbar-
gemeinden abgeben. Alle Termine finden Sie auf unseren Internet-
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seiten.
Falls Sie unsicher sind, ob ein Artikel zum Schadstoffmobil gehört 
oder nicht, erkundigen Sie sich bitte rechtzeitig bei uns.
 
Abfallberatung Tel.: 0761 2187-9707
E-Mail: alb@lkbh.de
Internet: www.lkbh.de/alb
 
Stand 09/2023

Getrennte Holzsammlung bei der  
Sperrmüllabfuhr ab März 2024
Ab März 2024 wird Sperrmüll getrennt als Holzsperrmüll und Rest-
sperrmüll gesammelt. Wichtige Informationen sind in diesem Merk-
blatt zusammengefasst.
 
Was muss ich beachten:
1. Was bedeutet die getrennte Sammlung von Sperrmüll ab 
März 2024 für mich?
Ab März 2024 muss der Sperrmüll bei der Abholung in den zwei se-
paraten Fraktionen Holzsperrmüll und Restsperrmüll bereitgestellt 
werden. Zu Holzsperrmüll zählen Gegenstände, die überwiegend 
aus Holz bestehen (Bspw. Schränke, Betten, Kommoden, etc.). Zu 
Restsperrmüll zählt der übrige Sperrmüll wie bisher (Bspw. Glasti-
sche, Kunststoffwannen, Spiegel, Koffer, Matratze etc.).

2. Warum muss ich meinen Sperrmüll in zwei „Haufen“ bereit-
stellen?
Die Abfuhr erfolgt mit zwei Fahrzeugen. Das eine Fahrzeug sammelt 
den Holzsperrmüll und liefert diesen bei einer separaten Verwer-
tungsanlage für Holzabfälle an. Das andere Fahrzeug sammelt den 
Restsperrmüll. Dieser wird in der TREA Breisgau thermisch verwer-
tet. Somit ist es erforderlich, dass der Sperrmüll getrennt bereitge-
stellt wird.

3. Warum wird die getrennte Sammlung eingeführt?
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht vor, dass Holzprodukte län-
ger als bisher üblich im Wirtschaftskreislauf genutzt und effizient 
wiederverwertet werden. Durch die getrennte Sammlung kann 
das Holz bestmöglich recycelt und unter anderem für Produkte 
wie Spannplatten einer weiteren Verwendung zugeführt werden. 
Hierdurch können Ressourcen geschont und ein Beitrag zum Klima-
schutz geleistet werden.

4. Getrennte Abfuhr
Die getrennte Abfuhr hat zur Folge, dass nicht mehr, wie bisher, der 
ganze Sperrmüll durch ein Fahrzeug abgeholt wird, sondern in Zu-
kunft zwei Fahrzeug eingesetzt werden. Ein Fahrzeug sammelt den 
Holzsperrmüll, das andere Fahrzeug sammelt den Restsperrmüll.

5. Was ist eigentlich Holzsperrmüll?
Zu Holzsperrmüll zählen alle Gegenstände des Sperrmülls die über-
wiegend aus Holz bestehen. Als „Faustregel“ gilt, dass der Gegen-
stand mindestens zu mehr als 50% aus Holz bestehen muss.

6. Was ist überhaupt Sperrmüll?
Sperrige Gegenstände, die aufgrund ihrer Größe, auch nach zumut-
barer Zerkleinerung, nicht in die zugelassenen Abfalltonnen bzw. 
Abfallsäcke passen. Nicht die Menge bestimmt also die Zugehö-
rigkeit zum Sperrmüll. Alles, was in einem Sack, Karton oder etwas 
Ähnlichem bereitgestellt werden kann, ist auch klein genug für die 
Abfallbehältnisse und daher kein Sperrmüll. Dies gilt z. B. für Ge-
schirr, Kleiderbügel, Spielzeug, kleine Kunststoffteile, etc.

Kein Sperrmüll sind darüber hinaus Abfälle aus Bau- und Reno-
vierung (z.B. Bodenbeläge, Fenster, Türen etc.), Elektrogeräte, sowie 
Gegenstände die hauptsächlich aus Metall oder Papier bestehen 
(Wertstoffe)

• Sie haben noch Fragen zum Sperrmüll? Alle 
weiteren Informationen zum Sperrmüll erhal-
ten Sie hier:

• Mehr Informationen zur Abfallentsorgung im 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erhalten 
Sie unter:  
www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb 
Tel.: 0761 2187-9707

Abfallberatung 
Tel.: 0761 2187 9707, www.lkbh.de/alb

Online-Infoveranstaltung  
„Umstieg auf das E-Auto“ 
Die Kosten für Versicherung, Wartung und Betrieb sind bei Elektro-
autos deutlich niedriger als bei Verbrennern, insbesondere, wenn 
man den Strom mit Photovoltaik günstig selbst produzieren kann. 
Auch ohne Bundesförderung gibt es gute Gründe für den Umstieg 
auf ein E-Auto. 
Eine Online-Veranstaltung am Donnerstag, den 14. März, von 19:00 
bis 20:30 Uhr gibt einen Überblick über die Grundlagen der E-Mo-
bilität und Fördermöglichkeiten. Den Impulsvortrag halten Lena 
Jägle und Jooris Preiser von der endura kommunal GmbH in ihrer 
Funktion als Beratungsstelle für das Thema E-Mobilität im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald. 
Es geht dabei um einen Kostenvergleich mit Verbrennern, Modelle 
und Reichweiten, Fördermöglichkeiten, Steckertypen, wie funkti-
oniert das Laden unterwegs, Kombination von eigener Photovol-
taik-Anlage mit einer Wallbox und vieles mehr. 
Eine Anmeldung ist im Internet unter www.lkbh.de/e-mobil mög-
lich. Die Zugangsdaten werden nach der Registrierung zugesandt.
Weitere Informationen sind per E-Mail an jooris.preiser@endu-
ra-kommunal.de erhältlich.

Bewegungstreff im Freien -  
Dienstag, 12.03.2024 
Alle Senioren*innen ab 60 Jahren, die Ihre Gelenke und Muskulatur, 
zum Rhythmus der Musik, bewegen und fit halten möchten, sind je-
derzeit zum Bewegungstreff willkommen. Die Übungen im Freien, 
finden immer dienstags, ab 12.03.2024, 9:30 Uhr bis 10:15 Uhr, unter 
der Leitung von Andrea Schuckelt, am Fohrenberghaus statt. Das 
Angebot ist kostenlos und seniorengerecht gestaltet.
Weitere Termine:
Senioren – Sprechstunden
Die Sprechstunden des Seniorenbeirats finden am Donnerstag, 
07.03.2024, 15:30 Uhr  und Donnerstag, 11.04.2024, 15:30 Uhr statt. 
In den Räumen der Bibliothek der Gemeinde Ihringen, Schulstraße, 
besteht die Möglichkeit Fragen, Vorschläge und Anregungen, an 
den  Seniorenbeirat weiterzugeben. (Der Eingang ist barrierefrei).
Forum – Gut Altern 
Das Pflegenetzwerk Kaiserstuhl-Tuniberg  Breisach veranstaltet am 
Sonntag, 17.03.204, 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Stadthalle Breisach, 
das Forum „Gut Altern“. An verschiedenen Informations-Ständen 
und Vorträgen, besteht die Möglichkeit, sich über unterschiedliche 
Themen im Seniorenbereich, zu erkundigen. Der Seniorenbeirat, 
wird an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Vortrag „Defibrillator“ 
Der Kardiologe Dr. Grom erklärt die lebensrettende Handhabung 
des Defibrillators. Diese Informations-Veranstaltung wird für alle 
Bürger*innen am Mittwoch, 20.03.2024, 16:00 Uhr im Fohrenberg-
haus, Landfrauenraum angeboten. 
Frühlings- Liedersingen
Wir begrüßen den Frühling, mit Liedertexten aus früheren Zeiten. 
Ein Akkordionspieler, begleitet  die Senioren*Seniorinnen beim 
Frühlings-Liedersingen, am Mittwoch, 24.04.2024, 15:00 Uhr im 
Gasthaus „SAVE“, Bachenstraße, bei Kaffee und Kuchen.
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JUZE

JUGENDFÖRDERVEREIN 
IHRINGEN-WASENWEILER

Der Jugendförderverein Ihringen-Wasenweiler bedankt sich recht 
herzlich bei allen unten aufgeführten Geschäften für die Spenden 
zu der Tombola.
Es war ein voller Erfolg !
Aktuell Versicherung
Allianz Versicherung
Apotheke Zum Roten Fingerhut
Badenova
Weingut Briem
Firma Bury Haustechnik
Hofladen Erika Flubacher
Zimmerei  Gumpert
Conny Hanselmann
Helmut Hohwieler
Reifen Holzer
Weingut Gerhard Karle
Weingut Karle Karle
Karles Weinkrügle
Elektro Kuhn
Edeka Kühl
Kraft
Gaststätte Lenzenberg

Schlosserei  Mattmüller
Weingut Pix
Raiffeisenmarkt
roadsurfer
Rosa Mod
Rosi Mangelstube
Schlosserei  Mattmüller
Hofladen Rudmann
Sauerburger
Restaurant Save Döner
Schaber Reisen
Elektro Schaub
Tankstelle Schneider
Fliesen Sexauer
Gasthaus Sonne
Sparkasse Staufen-Breisach
TVI Ihringen
Uhle & Röder
WG Ihringen
WG Wasenweiler
Weingut Wihler
Wolfühlzeit Silke Fringer
Yogazentrum-Kaiserstuhl AUSZEIT Jutta Schillinger
 
Danke an die vielen fleißigen Hände, die uns immer wieder unter-
stützen!

Elvira Röder
(1.Vorsitzende vom Jugendförderverein Ihringen/Wasenweiler e.V.)
Thomas Stein
(2.Vorsitzender vom Jugendförderverein Ihringen/Wasenweiler e.V)

JUGEND UND BILDUNG www.ihringen.de

KINDERGÄRTEN & SCHULEN www.ihringen.de

KINDERGARTEN ARCHE

WIR SUCHEN DICH Ein Erzieher / Kinderpfleger (m/w/d) für unser Team !
Hast du Spaß daran, unsere Kinder mit interessanten Aufgaben zu begeistern? So zögere nicht und kontaktiere uns. Die Kita ARCHE im 
Josental 11 im schönen Ihringen, sucht  deine Unterstützung. Unsere U3 Kinder würden sich freuen, wenn DU sie mit 50 % oder gerne 
auch mehr, in fester Anstellung, unterstützen könntest.

Haben wir dein Interesse geweckt oder die eine oder andere Frage steht im Raum? Kein Problem, Gerne kannst du dich informieren, bei 
Antje Boos unter der Telefonnummer 07668/5754
 
Schon Noah wusste, die Arche ist die beste Wahl.

DIGITAL IMMER
INFORMIERT
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EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE Ihringen 

 Wochenspruch:
 Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 

der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
(Lukas 9,62)

  
Pfarrbüro:
Tel. 07668 / 221 (dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h)
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de
Homepage: www.kirche-ihringen.de
 
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltun-
gen:
 
Mittwoch, 06.03.
19.30 h – Bibel- und Gebetskreis „Innehalten unterm Kreuz“ im 
Chorraum der Kirche
- Bibellese (Tageslese: Markus 11, 27-33), Austausch, Gebet
 
Donnerstag, 07.03.
14.30 h – Herzliche Einladung zum Frauenkreis
 
Freitag, 08.03.
10.00 h – Seniorengymnastik
15.30 h – Evangelischer Gottesdienst im Pflegeheim „Haus am Wein-
garten“
20.00 h – Blaukreuzgruppe
 
Sonntag, 10.03.
9.45 h – Gottesdienst – Prädikant Wolfgang Lederle
Die Kollekte erbitten wir für die kirchliche Arbeit mit Jugendlichen.
 
Dienstag, 12.03.
19.00 h - Anmelde-Elternabend für den Konfi-Jahrgang 24/25 (Kon-
firmation am 11. Mai 2025) im evangelischen Gemeindehaus. Herzli-
che Einladung an alle interessierten Jugendlichen und deren Eltern!
 
Mittwoch, 13.03.
19.30 h – Bibel- und Gebetskreis „Innehalten unterm Kreuz“ im 
Chorraum der Kirche
- Bibellese (Tageslese: Markus 12, 41-44), Austausch, Gebet
 
Vorschau: 
Konzert JugendPosaunenchor Südbaden
Wir laden herzlich ein zum Konzert des JugendPosaunenchor Süd-
baden unter der Leitung von Landesposaunenwart KMD Heiko Pe-
tersen
Termin: Sonntag, 17.03.24, 17.00 h in unserer Kirche
Eintritt frei.
 
ADONIA-Musical „Petrus, der Apostel“
Ein professionelles Musical, eingeübt von 70 Kindern und Jugend-
lichen.
Termin: Donnerstag, 04.04.24, 19.30 h in der Kaiserstuhlhalle
Für alle Interessierten von 5-99 Jahren! Eintritt frei, Spenden erbeten.
Wenn Sie sich darüber hinaus vorstellen können, zwei oder mehr Ju-
gendliche bei sich für eine Nacht und ein Frühstück unterzubringen, 
melden Sie sich bitte im Pfarramt – Danke!
 
Herzliche Segenswünsche
Ihr Team im Pfarrbüro

SEELSORGEEINHEIT 
BREISACH-MERDINGEN
Kirchengemeinde  
Mariä Himmelfahrt Wasenweiler
Pfarrbüro Merdingen, Tel. 07668 241
pfarrbuero.merdingen@se-breisach-merdingen.de 
www.se-breisach-merdingen.de

Öffnungszeiten in Merdingen: Dienstag und Freitag 10 bis 12 Uhr 
und nach Terminvereinbarung

Freitag, 08. März 2024 
19.00 Niederrims. Pfarrhaus, Beten -Gott- Ich. Und ganz 

schön viel dazwischen? Vortrag mit Eva 
Maria Asal

 
Samstag, 09. März 2024 
18.00 Breisach Münster, Eucharistiefeier am Vorabend 

(B. Gehrke)
18.30 Merdingen Eucharistiefeier am Vorabend (W. Bauer)
 
Sonntag, 10. März 2024 
09.00 Gündlingen Eucharistiefeier (M. Mark)
09.00 Oberrimsingen   Eucharistiefeier (W. Bauer)
10.30 Breisach Münster, Eucharistiefeier (M. Mark)
10.30 Niederrims. Eucharistiefeier (W. Bauer)
10.30 Wasenweiler Eucharistiefeier (G. Eisele)
18.00 Niederrims. Gemeindebußfeier in der Fastenzeit mit 

anschließender Möglichkeit der Kran-
kensalbung (W. Bauer)

 
Montag, 11. März 2024 
18.30 Breisach Josefskirche, Ökumenischer Gottesdienst 

Segensfeier für Schwangere und alle, die ein 
Kind erwarten. (U. Wochner/H. Wochner)

  Musikalische Gestaltung durch Gabriele 
Probst

   
Donnerstag, 14. März 2024 
18.30 Wasenweiler  Rosenkranzgebet
 
Freitag, 15. März 2024 
15.30 Ihringen  Haus am Weingarten, Wort-Gottes-Feier 

mit Kommunionfeier (H. Wochner)

Mitteilungen
Breisach: Sei behütet - Segensfeier für Schwangere und alle, 
die ein Kind erwarten
Am Montag, den 11.03.2024 um 18.30 Uhr in der Kirche St. Josef, 
Kupfertorstr. 11 in Breisach.
Die erwartete Geburt eines Kindes ist eine bewegende Zeit. Eine Zeit 
guter Hoffnung und Vorfreude, aber auch eine Zeit mit Sorgen und 
Verunsicherung. Die individuelle Lebenssituation wird sich durch die 
Geburt verändern. In dieser besonderen Situation tut es gut, den Segen 
Gottes zugesagt zu bekommen. Ob alleine oder mit Partner*in, Familie, 
Freund*innen, Hebamme – herzlich willkommen!
Weitere Infos bei: Uschi Wochner, Tel. 07668-94428 oder Mail an 
u.wochner@se-breisach-merdingen.de
Der Gottesdienst wird geleitet von:
Uschi Wochner, Gemeindereferentin
Harald Wochner, Diakon
Miriam Fünfgeld, Hebamme
Gabriele Probst, Musikerin

KIRCHEN www.ihringen.de
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 EVANGELISCHE  
GEMEINSCHAFT E.V.

Mittwoch, den 06. März
09:30 Uhr  Lollipop
15:00 Uhr  Frauentreff
17:30 Uhr  große Mädchen-Jungschar (10 – 12 Jahre Jahre)
17:30 Uhr  Buben-Jungschar (6 – 12 Jahre)
 
Donnerstag, 07. März
20:15 Uhr  Probe Posaunenchor
 
Freitag, 08. März
19:30 Uhr  Teenkreis (13 – 16 Jahre)
19:30 Uhr  Männertreff
 
Samstag, 09. März
14:30 Uhr  Treffpunkt Mountainbike, 
 Parkplatz Gemeindezentrum
 

Sonntag, 10. März
11:00 Uhr  Gottesdienst
 Livestream des Gottesdienstes über 
 www.lgv-ihringen.de
 Sämtliche Predigten können auf unserem 
 YouTube-Kanal
 Evangelische Gemeinschaft Ihringen nachgehört wer-

den.
 
Montag, den 11. März
19:30 Uhr  Jugendkreis (ab 16 Jahre)
 
Dienstag, 12. März
15:00 Uhr  Mini-Jungschar
16:30 Uhr  kleine Mädchen-Jungschar (6 bis 10 Jahre)
19:30 Uhr  Gemeindegebetsabend mit Abendmahl
 
Haben Sie noch Fragen?
Infos über die Gemeinde und die Veranstaltungen finden Sie unter 
www.lgv-ihringen.de.
Telefonisch erreichen Sie uns über 07668-286 und per Mail unter 
kontakt@ihringen.lgv.org.
Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.

FÖRDERVEREIN FEUERWEHR
Ihringen

Einladung zur Mitgliederversammlung 2024 
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Mitglieder, 
unsere diesjährige Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 
2022 findet am Freitag, den 08. März um 19 Uhr im Feuerwehr Ge-
rätehaus in Ihringen statt.
 
Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den zweiten Vorsitzenden
2.  Bericht des Schriftführers
3.  Kassenbericht
4.  Kassenprüfbericht
5.  Bericht des ersten Vorsitzenden
6.  Entlastung des Gesamtvorstandes
7.  Grußworte der Gäste
8.  Wünsche, Anträge und Verschiedenes
 
Wünsche und Anträge müssen spätestens eine Woche vor der Ver-
sammlung schriftlich bei der Vorstandschaft eingehen. 
Wir würden uns freuen Sie begrüßen zu dürfen.
Die Vorstandschaft
 
Förderverein Feuerwehr Ihringen e.V.
1. Vorsitzender: Daniel Peter - Kirchstr. 15 - 79241 Ihringen
Schriftführer: Robert Schneider - Scherkhofenstr. 74 - 79241 Ihringen
E-Mail: foerderverein@feuerwehr-ihringen.de

JUGENDROTKREUZ
Ihringen

Werde Teil des Teams - Wir suchen DICH
+  Du bist auf der Suche nach einem neuen Hobby?
+  Du möchtest neue Leute kennenlernen?

VEREINE www.ihringen.de

+  Du möchtest Dich sozial engagieren?
+  Du willst Erste Hilfe erlernen, um Menschen um Notfall helfen zu 

können?
+  Du bist zwischen 11 und 16 Jahren alt?
 
Dann bist DU genau bei uns richtig!
Lerne mit uns, wie man im Notfall richtig handelt oder einen Streit 
schlichtet, unterstütze Aktionen des Ortsvereins, erlebe spannende 
Dinge auf unseren Ausflügen und habe einfach Spaß mit einer tol-
len Gruppe.
Die Mitgliedschaft im JRK ist kostenlos.
 
Was erwartet Dich?
+  Spaß beim Erlernen von Erste-Hilfe Maßnahmen
+  Notfalldarstellung
+  Betreuung von Patienten an Schaubeispielen
+  gemeinschaftliche Ausflüge
+  soziales Engagement und Teamgeist
+  Vorbereitung auf Einsätze in unserer DRK-Gruppe
+  assistieren bei unseren halbjährlichen Blutspende-Terminen
+  unsere alljährliche Christbaumsammlung in Zusammenarbeit mit 

der Jugendfeuerwehr Ihringen
+  Mithilfe an den Ihringer Weintagen
+  als Jahresabschluss die Betreuung unseres eigenen Standes auf 

dem Weihnachtsmarkt Ihringen
+  und vieles mehr ...
 
Du fühlst Dich angesprochen oder hast Fragen?
Dann melde Dich doch bei uns über unsere E-Mail-Adresse 
jrk@drk-ihringen.de.
Gerne können wir dann auch eine Schnupperstunde vereinbaren 
und Du lernst uns einfach kennen.
 
Wir freuen uns auf DICH!

JRK Ihringen 

 Foto:  Lara Hellstern 
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Geschäftsstelle
Öffnungszeiten: Mittwoch: 16:30 -18:30 Uhr
Kontakt & Infos: www.tv-ihringen.de Tel: 07668 908752 Mail: e.bit-
zenhofer@tv-ihringen.de
 
Termine:
10.03.24 Kaiserstuhllauf
11.04.24 Generalversammlung
13.04.24 Seniorennachmittag u. Adolf-Gugel Sportfest
21.04.24 Gauwandertag in Endingen

VFR IHRINGEN

Jugendgeneralversammlung VfR Ihringen 2024
Am Mittwoch, den 13. März 2024, findet um 19.00 Uhr die Jugendge-
neralversammlung des VfR Ihringen in der Vereinsgaststätte Nacht-
waid statt. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder, Spieler/Innen und in-
teressierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.
Beginn: 19:00 Uhr; Ort: Nachtwaid
Tagesordnung
1.  Begrüßung
2.  Berichte
 – Jugendleiter
 – Trainer
 – Jugendkassenwärtin
3.  Entlastung der Jugendkasse
4.  Veranstaltungen
5.  Wahlen
6.  Verschiedenes
Bitte beachten Sie:
Anträge zu dieser Versammlung sind schriftlich unter info@vfrihrin-
gen.de bis zum 11.03.2024 beim Jugendleiter einzureichen.

Einladung zur Generalversammlung des VfR Ihringen
Am Freitag, den 22. März 2024 findet um 19.30 Uhr die Generalver-
sammlung des VfR Ihringen in der Vereinsgaststätte Nachtwaid 
statt. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder und interessierten Bürgerin-
nen und Bürger herzlich eingeladen.
Tagesordnung
TOP 1:  Begrüßung
TOP 2:  Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 

2023
TOP 3:  Totenehrung
TOP 4:  Berichte des Vorstandes (1. Vorsitzender, Spielausschuss, 

Jugendleiter)
TOP 5:  Kassenbericht
TOP 6:  Kassenprüfungsbericht und Aussprache

TURNVEREIN 
Ihringen 1921 e.V.

37. Internationaler Kaiserstuhllauf
Am Sonntag 10.03.24  findet der 37. Int.Kaiserstuhllauf statt. 
Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Die Läufer kann man 
schon wieder seit mehreren Wochen beim Trainieren beobach-
ten. Wir bitten die Anwohner um Verständnis für Straßensper-
rung und kurze Verkehrsbehinderungen. Für Läufer, Eltern, Ver-
wandte, Bekannte und Zuschauer ist für das leibliche Wohl in 
der Turnhalle gesorgt. Kuchen kann auch gerne mitgenommen 
werden.
Die Läufe starten wie folgt:
12.30 Uhr  3550 m-Lauf  offen für alle Altersklassen 
 ab 2013 und älter
13.15 Uhr 9,7 km Walking/Nordic-Walking
13.20 Uhr 500 m Bambinilauf M/W 2017 u. jünger
13.40 Uhr 1000 m Lauf für JG 2016,2015,2014 M/W
14.00 Uhr 17,8 km - Int. Kaiserstuhllauf

Wir suchen eine/n FSJ-ler/in

Wir, der TV Ihringen 1921 e. V. (anerkannte Einsatzstelle für die 
Freiwilligendienste im Sport), bieten dir die Möglichkeit, ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) „Sport und Schule“ zu absol-
vieren.
 
Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 12.08.2024 bis 
15.08.2025 eine/n sportbegeisterte/n, engagierte/n und 
selbstbewusste/n Jugendliche/n im Alter von 16 bis 26 Jahren.
 
Der TV Ihringen 1921 e.V. ist ein Mehrspartenverein mit sieben 
Abteilungen und ca. 1000 Mitgliedern. Die Schwerpunkte lie-
gen vor allem in Kinder- und Jugendbereich (ca. 50% der Mit-
glieder sind Kinder und Jugendliche).
 
Im FSJ Sport und Schule kooperiert der TV Ihringen 1921 e.V. 
mit der Albertschule Ihringen, einer Schule mit sonderpäda-
gogischem Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen und der Neunlindenschule Ihringen.

Wenn du...
• neue Erfahrungen sammeln und deine sozialen Kompeten-

zen stärken,
• Lehrer/innen und Übungsleiter/innen bei Bewegungs-, Spiel- 

und Sportangeboten für Kinder und Jugendliche im Verein 
und an Kooperationsschulen unterstützen,

• Projekte und Veranstaltungen (Ferienaktionen, Aktionstage 
an Schulen/Kindergärten) betreuen

• deine Eignung für einen sozialen, sportlichen Beruf oder das 
Lehramt überprüfen,

• nach der Schule etwas Praktisches machen möchtest und 
noch nicht weißt, welche Ausbildung oder welches Studium 
du ergreifen willst,

 
...dann bewirb dich jetzt für ein FSJ „Sport und Schule“!
 
Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schaue 
gerne auf unsere Website, www.tv-ihringen.de, vorbei 
oder schreibe uns eine E-Mail an 
de.graner@tv-ihringen.de.

 
Wir freuen uns auf dich!
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TOP 7:  Entlastung des Vorstands
TOP 8:  Wahlen
TOP 9:  Bestätigung der Beschlüsse der Jugendversammlung
TOP 10:  Vorhaben/Veranstaltungen
TOP 11:  Ehrungen
TOP 12:  Verschiedenes

Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung können schriftlich bis 2 
Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden Dietmar 
Scheffelt, Im Westengarten 2 eingereicht werden.

Bambini-Trainer/-in gesucht
Der VfR Ihringen würde gerne für die Jahrgänge 2018 & 2019 ab 
April/Mai einmal die Woche ein Training anbieten und sucht dafür 
noch engagierte Trainerinnen und Trainer.
Interessentinnen und Interessen können sich gerne melden unter:
 
Mail: info@vfrihringen.de
Telefon: 017656723918

SPORTVEREIN
Wasenweiler e.V.

SG Ihringen/Wasenweiler
Ergebnisse vom Wochenende:
SV Ebnet 2   -   SG Ihringen/Wasenweiler 3     2:2
Tore: Tobias Dreher, Lazar Milisavljevic
SV Ebnet      -   SG Ihringen/Wasenweiler 2     0:3
Tore: Jan Müller 2, Joshua Kocher

Die nächsten Spiele:
Sonntag. 10.03.2024 um 12.30 Uhr in Ihringen Nachtwaid
SG Ihringen/Wasenweiler 3 -  SV Ebnet 2   
 
Sonntag. 10.03.2024 um 15.00 Uhr in Ihringen Nachtwaid
SG Ihringen/Wasenweiler 2 -  SV Ebnet 
 
Vorbereitungsspiel:
Samstag. 09.03.2024 um 15.00 Uhr in Ihringen Nachtwaid
SG Ihringen/Wasenweiler 1 - SG Broggingen/Tutschfelden/
Bombach 1
 
Gerne begrüßen wir Sie zu allen Spielen.

 SCHWARZWALDVEREIN 
Ihringen e.V.

Einladung zu unserer Mitgliederversammlung am Freitag, 08. 
März 2024
Zu unserer Mitgliederversammlung am 08. März 2024 um 20.00 Uhr 
im Haus Fohrenberg laden wir herzlich ein.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.  Totenehrung
3.  Bericht der Schriftführerin
4.  Bericht des Kassenwarts und der Kassenprüfer
5.  Bericht der einzelnen Fachwarte
6.  Bericht des 1. Vorsitzenden
7.  Entlastung des gesamten Vorstandes
8.  Wahl eines Kassenprüfers
9.  Ehrungen
10.  Beitragserhöhung
11.  Wahlen des gesamten Vorstandes
12.  Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung bitte spätestens 14 Tage vor der Ver-
sammlung beim 1. Vorsitzenden einreichen.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme an diesem Abend.
Die Vorstandschaft

14.03. Nach Wasenweiler
Wir wandern über den Schmerberg zum Schützenhaus und weiter 
nach Wasenweiler zur Einkehr in der Sonne. Zurück auf dem Radweg 
nach Ihringen.
Treffpunkt: 10:30 Uhr Kaiserstuhlhalle
Organisiation:   Heinz Birmele, Tel.: 07668 1717

17.03. Auf zum Neunlindenturm
Frühlingswanderung zu unserem Neunlindenturm.
Gehzeit:   ca. 4 Std., leicht/ mittel
Treffpunkt:  10:30 Uhr Kaiserstuhlhalle
Organisation:  Björn Mößner, Tel. 07668 908385

DLRG ORTSGRUPPE 
Ihringen e.V.

Hallenbad Sirenia:
Am 14.03.2024 gehen wir ins Hallenbad Sirenia. Der Fahrdienst-Plan 
wurde per WhatsApp verschickt.
 
Abfahrt an Kaiserstuhlhalle:
Gruppe 1 um 17:00 Uhr
Gruppe 2 um 17:45 Uhr 
Abholen am Sirenia:
Gruppe 1 um 18:45 Uhr 
Gruppe 2 um 19:15 Uhr 

Termine: 
07.03. Kegeln, Infos werden per WhatsApp verschickt 
14.03. Hallenbad
 
Termine zum Vormerken:
20.04. Erst Hilfe Kurs, Infos folgen
04.05. Gerneralversammlung, Infos folgen  
 
Weitere Informationen unter
E-Mail: info@ihringen.dlrg.de
Internet: www.ihringen.dlrg.de

ANGELSPORTVEREIN
Wasenweiler e.V. 

Vorbestellung - Geräucherte Forellen vom Angelsportver-
ein Wasenweiler am Karfreitag 
Der ASV Wasenweiler bietet dieses Jahr wieder selbst geräu-
cherte Forellen zum Osterfest an.
Der Verkauf findet am Karfreitag, den 29.03.2024 von 11:00 bis 
13:00 Uhr am St.Urbansee statt.
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Vorbestel-
lung bis spätestens Sonntag 17. März
entweder per Tel. 07668 / 94400  Wilfried und Inge Geiger,
(tägl. ab 18:00 Uhr)
oder per email: ASV-Wasenweiler@web.de
(unter Angabe Namen, Anzahl Fische, ggf. Aufteilung Verpa-
ckungsanzahl)
 
Mir freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft
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 MUSIKVEREIN 
Ihringen

Einladung zur Generalversammlung 
des Musikvereins Ihringen e.V. 
Geschäftsjahr 2023 
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder*innen, 
wir laden Sie am Mittwoch, den 13. März 2024 um 20.00 Uhr zu 
unserer diesjährigen Generalversammlung im Haus Fohrenberg 
(Proberaum) ein.
 
Tagesordnung 
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Totenehrung
3. Rechenschaftsbericht/Kassenprüfungsbericht
4. Entlastung der Kassiererin
5. Bericht der Schriftführerin
6. Bericht des Dirigenten
7. Bericht über die Jugendarbeit / Bericht des Jugendleiters
8. Bericht des Vorstandes
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Wahlen
11. Ehrungen
12. Verschiedenes, Anträge, Wünsche
Anträge und Wünsche müssen bis spätestens 08.03.2024 bei Silke 
Isele -  vorstand@musikverein-ihringen.de - eingegangen sein.
 
Wir freuen uns über Ihr Kommen.
 
Vorstandschaft
Musikverein Ihringen e.V.

MÄNNERGESANGSVEREIN  
„EINTRACHT“ Ihringen

Voranzeige 
Verehrte Mitbürger.
Der Männergesangverein Eintracht Ihringen und der Chor Intermez-
zo gestalten zusammen am
6. April 2024 um 20,00 Uhr ein gemeinsames Konzert zur Verab-
schiedung unseres langjährigen Dirigenten Werner Salm.
Gleichzeitig feiern wir das 160-jährige Jubiläum des MGV und 20 
Jahre Chor Intermezzo.
Das Konzert findet in der Aula der Neunlindenschule statt.
 
Ihr MGV Eintracht und Chor Intermezzo
 

LANDJUGENDGRUPPE
Ihringen

Heute  Lasertag Treffpunkt ist 19:15 Uhr am Landjugendheim
13.03.2024 Gruppenabend
20.03.2024 richten Generalversammlung

LANDFRAUEN
Ihringen

Strickabend am !! Donnerstag !!, 07.03.2024 um 19 Uhr im Ver-
einsheim der Landfrauen. Neue Strickerinnen sind herzlich Willkom-
men.
---  es gibt noch Plätze frei, Gäste sind Willkommen  ---
Käse und Wein - Sensorikkurs mit Genussfaktor am 15.03.24 um 
19:00 Uhr im Vereinsheim Landfrauen. Corinna Sauerburger führt 
uns durch einen lehr- und genussreichen Abend. Nach einem Ape-
ritif verkosten wir zusammen 8 Weine zu vier verschiedenen Käse-
sorten und erfahren, was die Kombination von Speisen und Wein 
ausmacht. Kosten: 30€ für Landfrauen/Partner, 40 € für Gäste. An-
meldung per Überweisungseingang
 
Einladung zum gemeinsamen Mittagessen
Unter dem Motto "GEMEINSAM statt EINSAM" möchten wir allen 
Menschen ab 70 Jahren die Möglichkeit geben, ein leckeres Mittag-
essen in geselliger Runde im Vereinsheim der Landfrauen Ihringen 
zu genießen. Der nächste Termin findet statt am 02.04.2024 von 
12:00 - 14:00 Uhr, Anmeldung bis zum 26.03.2024 bei Sonja Vogel, 
der Unkostenbeitrag von 12€ wird bitte vor Ort bezahlt.
(Ein Angebot der Landfrauen Ihringen mit freundlicher Unterstüt-
zung der Gemeinde Ihringen)
Die nächsten Termine fürs Mittagessen zum Vormerken sind: 
14.05.24 und 18.06.24
 
Save the Date:
Weintageeinteilung 2024 am 15.04.24 um 19:00 Uhr im Ver-
einsheim Landfrauen
Generalversammlung am 26.04.24
Picknick im Weinberg am 20.07.24
 
Anmeldungen bitte an Sonja Vogel, Tel: 5892 oder 
E-Mail: vogel.sonja@gmx.de
Das Programmheft für unser vielseitiges Programm kann online 
über www.landfrauen-ihringen.de erkundet.

 WINZERKREIS 
Ihringen

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrtes Mitglied,
wir laden Sie recht herzlich zu unserer ordentlichen Mitgliederver-
sammlung ein.

Montag, den 11. März 2024 um 20.00 Uhr 
im Landjugendheim.

 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des 1. Vorsitzenden
5. Bericht des Rechners
6. Kassenprüfungsbericht
7. Entlastung der Gesamtvorstandschaft
8. Wahlen
 des 2. Vorsitzenden
 des Schriftführers
 eines Beisitzers
9. Bestimmung von zwei Kassenprüfern
10. Grußworte der Gäste
11. Anträge und Verschiedenes
 
Mit freundlichen Grüßen
Björn Bader, Vorsitzender

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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KLIMAFORUM 
IHRINGEN & WASENWEILER

Dorfputzete am 16. März, 10 – 12 Uhr
Raus in die Natur zum Müll sammeln, ob mit der Familie oder 
paarweise, gemütlich zu Fuß, sportlich beim Joggen oder mit 
dem Fahrrad. Wir treffen uns zur Dorfputzete am Samstag, 16. 
März um 10 Uhr in Ihringen vor der Kaiserstuhlhalle bzw. in 
Wasenweiler vor dem Feuerwehrhaus.

Nicht nur die Pflanzen und Tiere, auch wir fühlen uns in einer 
sauberen müllfreien Landschaft wohler.
 
Bitte denkt an Handschuhe und gutes Schuhwerk. Auch ein 
kleiner Anhänger für den Transport des Müllsacks ist von Vor-
teil. Müllsäcke werden ausgegeben. Der gesammelte Müll kann 
bis 12 Uhr abgegeben werden.
Dieses Projekt findet in Kooperation mit der Gemeinde statt.
Wir freuen uns auf viele fleißige Hände!
 
Kontakt: info@klimaforum-ihringen.de

NATURZENTRUM KAISERSTUHL  
Im Schwarzwaldverein e. V.

Der Frühling lockt in die Natur
Erleben Sie die faszinierende Natur auf Exkursionen rund um den 
Kaiserstuhl, den Tuniberg und die March und besuchen Sie die Aus-
stellungen im Naturzentrum Kaiserstuhl in Ihringen.
Es erwartet Sie eine neue Fotoausstellung zu Groß- und Greifvö-
geln fotografiert zwischen Kaiserstuhl und Tuniberg von den Foto-
grafen Hannes Bonzheim und Ekkehard Mantel. Im Bild festgehalten 
wurden die Vögel majestätisch stehend oder auch im Flug am Him-
mel. Idee und Konzeption stammt von unserem ehrenamtlichen 
Helfer Karlheinz Brüning.

Eine Gemäldeausstellung von der Breisacher Künstlerin Ingrid 
Wenz-Gahler präsentiert 21 kleine gemalte Schätze der FAUNA 
und FLORA vom KAISERSTUHL. Neben dem bekannten Steinkauz 
und der Smaragdeidechse sind auch ungewöhnliche Tiere wie eine 
Röhrenspinne oder die Prachtlibelle zu sehen. Pflanzen wie Küchen-
schelle, Orchidee, Natternkopf, u.v.a. erweitern das Mosaik.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 
Öffnungszeiten:
Montag + Donnerstag 10 - 12 Uhr, Samstag 16 - 18 Uhr

Den Flyer mit unserem abwechslungsreichen Jahresprogramm er-
halten Sie in den örtlichen Tourist-Informationen, Rathäusern oder 
unter www.naturzentrum-kaiserstuhl.de.
Kinder bis zwölf Jahre nehmen kostenfrei teil. Viele Treffpunkte sind 
mit dem ÖPNV erreichbar.

Samstag, 9.3., 13.45 - 17 Uhr
Quellen in der Stadt Vogtsburg
Entdecken Sie bei einer hydrogeologischen Rundwanderung Quell-
wasservorkommen und die Geheimnisse der alten Wasserversor-
gung von Oberrotweil (6 km). Oberrotweil am Bahnhof, Bernhard 
Grimm, 8 €. Ohne Anmeldung

Sonntag, 10.3., 15 - 17 Uhr
Küchenschellen und erste Blüten am Ohrberg
Genießen Sie die ersten Frühlingsboten mit grandiosen Ausblicken 
(4 km). P Bahlinger Eck, zw. Bahlingen und Schelingen auf dem Pass, 
Hannelore Heim, 7 €. Ohne Anmeldung
Donnerstag, 14.3., 19.30 Uhr
Bildvortrag: Faszination Naturfotografie
Achtung: Bildvortrag wird verschoben auf 23.5., 19.30 Uhr

Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl im Schwarzwaldverein e.V.
Birgit Sütterlin
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel:  07668 7108 80 (Mo + Do  10 - 12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de

BADISCHER LANDWIRTSCH.  
HAUPTVERBAND

Der BLHV bietet vom 9. – 20. Juni eine Reise nach Kanadas Osten an. 
Das Reiseprogramm beinhaltet landwirtschaftliche Betriebe, Natur und 
Kultur. Ziele sind unter anderem Toronto, die Niagara Fälle, Montreal 
und Québec. Reisepreis: 4.095 € pro Person. Bei Interesse bitte melden 
unter 0761 27133834 oder info@agrardienst-baden.de.“

 KAISERSTUHL TOURISTIK 
Ihringen

Sa., 09.03.   Ausbildungskurs für angehende Naturhüterinnen 
und Naturhüter 
10-15 Uhr Detlev Behnke – Kommunikationstraining, Treffpunkt und 
Info: Naturzentrum Kaiserstuhl, 07668 710880
So., 10.03.   37. Internationaler Kaiserstuhllauf
10-18 Uhr    Treffpunkt und Start an der Kaiserstuhlhalle in Ihringen

des 
redaktione� en Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
KABELJAU-SCHINKEN-SCHAFSKÄSE-RÖLLCHEN 
AUS DEM OFEN: Backofen auf 180° C Ober-/
Unterhitze (Heißluft 160°) vorheizen. Petersilie 
und Estragon waschen, trockenschütteln und 
fein hacken. Kabeljaufi lets waschen, mit einem 
Küchentuch kräftig trockentupfen und mit 
Zitronensaft beträufeln, dann mit Salz und Pfef-
fer würzen. Nun die Kabeljaufi lets jeweils mit 
Schinken belegen. Schafskäsewürfel und Zwiebel 
vermengen, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver 
würzen und auf den Schinken geben. Alles aufrol-
len und mit Holzspießen fi xieren. Eine ofenfeste 
Aufl auf- oder andere ofenfeste Form mit Butter 
ausstreichen und die Kabeljau-Schinken-Röllchen 
hineingeben. Mit dem Wein angießen und im 
Ofen bei 180° C Ober-/Unterhitze (Heißluft 160°) 
C 35 – 40 Min. garen.

KAROTTEN-SELLERIE-REIS-TALER: 
Reis in Salzwasser nach Verpackungsanleitung 
garkochen, abgießen und zum Erkalten beisei-
testellen. Petersilie waschen, trocken schütteln, 
klein hacken. Nun den Reis mit Karotten, Stau-
densellerie und Petersilie mischen und mit Salz, 
Pfeffer gut würzen. Eier mit Stärke verquirlen und 
auch dazugeben, gleichmäßig untermengen. Öl in 
einer Pfanne erhitzen, Reis zu Talern formen, hin-
eingeben und von beiden Seiten knusprig braten.

ROTKRAUTSALAT MIT APFEL, GRAPEFRUIT 
UND SCHNITTLAUCH-CASHEWKERN-TOPPING: 
Mit einem scharfen Messer Filets aus der Grapef-
ruit lösen und in Streifen schneiden. Die Zwiebel 
in Öl leicht anschwitzen, mit Apfelessig ablöschen 
und Senf, den braunen Zucker und Zimt unterrüh-
ren. Abkühlen lassen. Danach mit Rotkraut, Äpfeln 
und Grapefruit vorsichtig, aber gleichmäßig 
vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Alles in einer Schüssel ziehen lassen. Danach Salat 
in 4 Glasschälchen verteilen und mit dem Schnitt-
lauch sowie den Cashewkernen verteilen.

Tipps & Tricks
Das Fleisch des Kabeljaus ist weiß, ma-

ger, zart, enthält wertvolle Inhaltsstoffe. Es 

hat ein mild aromatisches Geschmacksaroma 

mit leichter Salznote. Kabeljau lässt sich sowohl 

cremig-mild als auch würzig-scharf (z. B. Curry) 

zubereiten. Fruchtig-frisch schmeckt der Fisch, 

wenn man ihn mit Rhabarbergemüse kombiniert. 

Auch mit mediterraner Pasta macht er eine gute 

Figur. – Im Norden kocht man Rotkraut oft 

mit einem Apfel und etwas Essig. Durch 

die Säure sinkt der pH-wert , das 

Kraut erhält seine rote Farbe.
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KABELJAU-SCHINKEN-SCHAFSKÄSE-RÖLLCHEN AUS DEM OFEN 

AN KAROTTEN-SELLERIE-REISTALER & ROTKRAUTSALAT MIT APFEL, 

GRAPEFRUIT UND SCHNITTLAUCH-CASHEWKERN-TOPPING 

ZUTATEN 
FÜR JEWEILS 4 PORTIONEN
KABELJAU-SCHINKEN- 
SCHAFSKÄSE-RÖLLCHEN 
AUS DEM OFEN
1 Bund frische Petersilie 
1 Bund Estragon (oder 2 TL 
Estragon aus der Streudose)
600 g Kabeljaufi lets (oder 
Seelachsfi lets)
1 Zitrone (davon der Saft)
Salz, Pfeffer
100 g Parmaschinken
80 g Schafskäse, in Würfel 
geschnitten
1 Zwiebel, geschält, fein 
gehackt
Paprikapulver
Butter
250 ml Badischer Weißwein
AUSSERDEM: Holzspieße

KAROTTEN-SELLERIE- 
REIS-TALER
150 g Vollkornreis
Salz
½ Bund Petersilie
150 g Karotten, geputzt, in 
Würfelchen geschnitten
100 g Staudensellerie, 

klein gewürfelt
Pfeffer aus der Mühle
2 Eier
1 EL Speisestärke
Rapsöl zum Anbraten

ROTKRAUTSALAT 
MIT APFEL, GRAPEFRUIT 
UND SCHNITTLAUCH-
CASHEWKERN-TOPPING
1 Grapefruit
1 Zwiebel, geschält, fein 
geschnitten
Raps- oder Sonnenblumenöl
50 ml Apfelessig
1 EL Senf
1 EL brauner Zucker
1 Prise Zimt
300 g Rotkraut, in Streifen 
geschnitten
2 Äpfel, in feine Scheiben 
geschnitten
1 gr. Möhre
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 Bund Schnittlauch, fein 
geschnitten
50 g Cashewkerne, gehackt



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



Ihringer Paar sucht 3-4-Zimmerwohnung
wir (Augenoptikermeisterin und Weintechnologe) sind ab dem 
Sommer zu dritt und suchen ein langfristiges Zuhause. Ruhig, 
zuverlässig, ordentlich, keine HT, NR. Tel.-Nr. 017630332738

Suche Ferienzimmer/Ferienwohnung mit Kochgelegenheit
Vom 8. April bis 30. Juni bin ich beruflich in Wasenweiler. 
Ich bin ein bewusster und achtsamer Mann. 47 Jahre alt. 

Nichtraucher. Und freue mich über eine ruhige kleine Unterkunft. 
Gerne auch privat.  

Kontakt: Jan Szczerbinski - 0176/31119078

 Familie sucht Haus mit Garten zum Kauf 
(bis 450.000 Euro).       Tel.: 07633 - 94 09 531

Verkaufe Einfamilienhaus in Bötzingen
Baujahr ‘75, Wohnfläche 183 qm, Grundfläche 884 qm

Preis: 700.000 EUR VB
Tel. 0991 / 270 901 67 ab 18 Uhr

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben amt - bo - chow - de - eh - fen - flug - frei - 
ge - ger - ha - hand - il - kol - kor - la - lein - len - lier - lu - men 
- men - mo - nach - nen - net - no - on - ord - per - platz - platz 
- pol - prall - ren - risch - ro - ro - sa - sal - sam - schei - si - sli - 
so - tan - ter - vor - wald - witz - wo - zu - zug - zwang sind 18 
Wörter zu bilden, deren vierte und siebte Buchstaben, 
jeweils von oben nach unten gelesen, ein armenisches 
Sprichwort ergeben.

1. Autounfall

2. völlig unmöglich

3. Sprung beim Eistanz

4. weniger bedeutsam

5. Depotfl äche

6. zollfreie Zone am Meer

7. ein Nadelforst

8. Pfl aumenschnaps

9. Arbeitsautomat

10. Schlag beim Tennis

11. Halsschmuck

12. Dolchhalterung

13. Rost, Metallfraß

14. Handlungsdruck

15. Alleinanbieter

16. Landebahn

17. soziale Aufgabe ohne Entgelt

18. natürl. Mittel gegen Verstopfung
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PRIMO-RÄTSELSPASS

amt - bo - chow - de - eh - fen - flug - frei - amt - bo - chow - de - eh - fen - flug - frei - amt - bo - chow - de - eh - fen - flug - frei - 

Lösung: 1. Zusammenprall, 2. illusorisch, 3. Salchow, 4. nachgeordnet, 5. La-
gerplatz, 6. Freihafen, 7. Tannenwald, 8. Sliwowitz, 9. Roboter, 10. Vorhand, 
11. Perlenkollier, 12. Scheide, 13. Korrosion, 14. Zugzwang, 15. Monopol, 16. 
Flugplatz, 17. Ehrenamt, 18. Leinsamen – Auch ein wohlerzogener Wolf wird 
kein Lamm.



ERGREIFEN SIE 
UNSER ANGEBOT!

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Frühjahrsstimmung liegt in der Luft. 
Machen Sie gleich zu Beginn der Saison 

auf sich aufmerksam. 

Schalten Sie 6 Anzeigen in den Kalenderwochen
12 bis 20 (18.03. bis 17.05.2024).

2 davon schenken wir Ihnen.

Bitte Aktionscode P-2024-02
bei der Anzeigenbestellung angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unse-
re aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. 
Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen, liefern Sie bitte Ihre 
Anzeigenvorlage/n (Druckdaten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vor-
woche. Ebenfalls bitten wir um eine Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind 
außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Alle 
Anzeigen müssen innerhalb des Aktionszeitraums erscheinen sein.

664+2=



Servicekraft w/m/d gesucht
an 2 Tagen / Woche für Samstagabend 

und Sonntagmittag in Wechselschicht und 
Absprache, je nach Möglichkeit, sehr gutes Arbeitsklima.

Restaurant Krone, Nimburg 
Tel. 07663 - 1614 ab 17 Uhr,

Mail: krone-nimburg@t-online.de

HOTEL HEUBODEN Umkirch sucht 
Zimmermädchen (m/w/d) zur Zimmerreinigung

sowie Mitarbeiter (m/w/d) für Frühstücksservice auf 
Minijob-Basis

Tel.: 07665-500965 oder info@hotel-heuboden.de

Verpachte 14 Ar Reben in Ihringen im Gewann
Vordere Schwenklen pachtfrei! 2 Böden mit

Silvaner in sonniger Süd-/ Südwestlage.
Tel. 0176 53814192

Der bekannte Messerschleifer K. DOLD aus Bad Krozingen
steht am Donnerstag, 07. März von 9.00 - 13.00 Uhr  

in Ihringen vor dem EDEKA
und schleift Messer und Scheren u.v.m.

- einfach alles mitbringen.
Tel. 0171 4489512 oder www.schleiferei-dold.de

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.



 Optimales Training für Rücken & Co.
Trainer & Inh.: Diplom-Sportlehrer Alex. Wolf / Wasenweiler Str. 32 / 79241 Ihringen

 fitnesswolf
Das  Fitness- & GesundheitsGYM in Ihringen

Den Schmerz
wegtrainieren!

2-3 x pro Woche mit moderatem Kraft- plus Ausdauertraining und 
spezieller Gym. den Rücken + Körper gesund trainieren!!!

Info: Tel. 07668 / 9960166

Angebote unter:  www.fitnesswolf.jimdo.com

www.primo-stockach.de


